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BERNHARD ENGESER 

 

 

Kurzfassung 

Bei Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast oder einer dadurch verursachten 
Gewässerverunreinigung besteht nach § 4 Abs. 3 BBodSchG eine Pflicht zur Durchführung von 
Sanierungsmaßnahmen. Nach § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 BBodSchG wird der zuständigen Behör-
de ein Ermessensspielraum bei der Anordnung von Maßnahmen eingeräumt. Mit Bezug auf diesen 
Ermessensspielraum werden in der vorliegenden Arbeitshilfe fachliche Kriterien abgeleitet, unter 
welchen Voraussetzungen bei altlastbedingten Grundwassergefahren oder -schäden auf Untersu-
chungs- oder Sanierungsmaßnahmen verzichtet werden kann (Ausscheidung von Bagatellfällen). 
Dabei wird zunächst eine Definition der wasserrechtlichen Begriffe Grundwassergefahr und 
Grundwasserschaden durch Einführung der Kriterien Gefahrenschwelle und Schadensschwelle 
vorgenommen. Darauf aufbauend erfolgt die Ableitung der Maßnahmenschwelle, bei deren Unter-
schreitung in der Regel auf aktive Sanierungsmaßnahmen verzichtet werden kann. Die Maßnah-
menschwelle kann auch als Kriterium bei der Entscheidung über die Beendigung oder den Abbruch 
von Sanierungsmaßnahmen herangezogen werden. Bei der fachlichen Ableitung der Kriterien wird 
auf den Vorschlag von LABO und LAWA zur Berücksichtigung des Einmischprozesses beim Über-
gang von Sickerwasser in das Grundwasser (Rührkesselmodell) Bezug genommen. Die Einhaltung 
der Kriterien wird mit Hilfe von Kontrollebenen überprüft. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei die 
Ermittlung von repräsentativen Konzentrationen und Frachten in den relevanten Kontrollebenen. 
Dafür wird das Stromröhrenmodell verwendet. Für die einfache Handhabung der Arbeitshilfe wurde 
ein Excel-Programm entwickelt, das von der Internetseite des LBEG (www.lbeg.de) heruntergela-
den werden kann. Die Anwendung der Arbeitshilfe wird anhand von Fallbeispielen im Anhang er-
läutert.  
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1 Veranlassung und Auftrag 

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) hat im Jahr 1994 das Papier „Empfeh-
lungen für Erkundung, Bewertung und Behand-
lung von Grundwasserschäden“ veröffentlicht 
(LAWA 1994). Diese Empfehlungen wurden in 
Niedersachsen mit Runderlass des Ministeri-
ums für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
(MU) vom 31.08.1994 zur Anwendung im Voll-
zug eingeführt. Seit dem Inkrafttreten des Bun-
desbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der 
Bundesbodenschutzverordnung (BBodschV) 
1998 bzw. 1999 werden altlastbedingte 
Grundwasserverunreinigungen nach boden-
schutzrechtlichen Vorgaben bearbeitet, wobei 
sich die wasserrechtlichen Bewertungsmaß-
stäbe an den Prüfwerten für den Wirkungspfad 
Boden – Grundwasser im Anhang 2 Nr. 3 der 
BBodSchV und den im Dezember 2004 von 
der LAWA veröffentlichten Geringfügigkeits-
schwellenwerten (GFS) orientieren (LAWA 
2004).  

Auf Initiative des MU (MU 2005) wurde im Au-
gust 2005 eine Arbeitsgruppe aus Vertretern 
des MU und der Vollzugsbehörden (Landkreise 
und Gewerbeaufsichtsämter) unter der Leitung 
des damaligen NLfB mit dem Auftrag einge-
richtet, eine aktualisierte, den veränderten 
rechtlichen und fachlichen Rahmenbedingun-
gen angepasste Vollzugshilfe für die Behand-
lung von Altlasten und Grundwasserschadens-
fällen zu erstellen (NLFB 2005). Mit Veröffentli-
chung des von einem gemeinsamen Unteraus-
schuss von LAWA und LABO erstellten und 
von der Umweltministerkonferenz den Ländern 
zur Anwendung im Vollzug empfohlenen Pa-
piers „Grundsätze des nachsorgenden Grund-
wasserschutzes bei punktuellen Schadstoff-
quellen“ (LAWA/LABO 2006) und den begin-
nenden Arbeiten zur Novellierung der 
BBodSchV im Frühjahr 2006 wurden die Arbei-
ten an der niedersächsischen Arbeitshilfe zu-
nächst unterbrochen.  

Im März 2010 trat das neue Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) und im November 2010 eine 
Novelle der Grundwasserverordnung (GrwV) in 
Kraft. Zudem hat die LABO im März 2010 ei-
nen auch von der LAWA unterstützten Vor-
schlag für eine Anwendungsregel (LABO 2010) 
zur Verwendung der GFS als Prüfwerte für den 
Wirkungspfad Boden – Grundwasser dem zu-

ständigen Bundesumweltministerium zur Be-
rücksichtigung bei der geplanten Novellierung1 
der BBodSchV empfohlen. Auf der Grundlage 
dieser Anwendungsregel kann die beim Ein-
mischprozess des Sickerwassers in das 
Grundwasser stattfindende Verdünnung in kon-
trollierter und begrenzter Weise im Rahmen 
des etablierten bodenschutzrechtlichen Bewer-
tungsschemas berücksichtigt werden. Damit 
liegen im Vergleich mit der Situation 2006 bei 
Unterbrechung der Arbeiten an der nieder-
sächsischen Arbeitshilfe deutlich überschauba-
rere rechtliche und fachliche Voraussetzungen 
für die Ableitung von ermessensleitenden Kri-
terien bei der Bearbeitung altlastbedingter 
Grundwassergefahren und -schäden vor.  

2 Zielsetzung und 
Anwendungsbereich 

Die etablierte bodenschutzrechtliche Bearbei-
tungssystematik von schädlichen Bodenverän-
derungen und Altlasten ist durch einen gestuf-
ten Ablauf mit aufeinander folgenden Untersu-
chungs- und Entscheidungsebenen charakteri-
siert (Abb. 1).  

                                                 
1  Der Arbeitsentwurf des BMU für eine sogenannte 

Mantelverordnung (Änderung der GrwV und BBodSchV, 
Erlass einer ErsatzBV) vom 06.01.2011 war bekannt 
(BMU 2011). 
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Abb. 1:  Bodenschutzrechtliche Bearbeitungssystematik für den Wirkungspfad Boden – Grundwasser. 

 

Gemäß § 4 Abs. 3 BBodSchG besteht eine 
Pflicht zur Durchführung von Sanierungsmaß-
nahmen, wenn eine schädliche Bodenverände-
rung oder Altlast vorliegt. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn Altablagerungen oder Alt-
standorte eine Gefahr verursachen (§ 2 Abs. 3 
u. 5 BBodSchG). Unter Sanierungsmaßnah-
men werden hier Maßnahmen i. S. von § 2 (7) 
Nr. 1–3 BBodSchG verstanden, soweit sie den 
Wirkungspfad Boden – Grundwasser betreffen. 
Die Pflicht nach § 4 Abs. 3 BBodSchG ist 
durch Anordnungen nach § 10 Abs. 1 BBod-
SchG durchsetzbar (und soll regelmäßig 
durchgesetzt werden), allerdings nur dann, 

wenn – unter Berücksichtigung der Gewichtung 
einer Gefahr bzw. Verunreinigung – die Sanie-
rung verhältnismäßig ist. Kriterien zur Verhält-
nismäßigkeit bei der Bewertung von Gefahren 
für den Wirkungspfad Boden – Grundwasser 
finden sich in § 4 Abs. 7 Satz 2 BBodSchV.  

Im Rahmen der Gefährdungsabschätzung 
kann die Bodenschutzbehörde Untersuchun-
gen verlangen und bei Vorliegen der Voraus-
setzungen anordnen (§ 9 Abs. 2 BBodSchG), 
durch die geklärt wird,  
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■ ob eine Gefahr vorliegt und 

■ inwieweit die Gefahr bzw. Verunreinigung 
so gewichtig ist, dass sie unter Beachtung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
Maßnahmen nach § 4 Abs. 3 BBodSchG 
erfordert. 

Die vorliegende Arbeitshilfe konkretisiert die in 
§ 4 Abs. 7 Satz 2 BBodSchV aufgeführten, 
aber unbestimmten Begriffe unter Berücksich-
tigung der materiellen Maßstäbe des neuen 
Wasserrechts und der von der LABO vorge-
schlagenen Anwendungsregel (LABO 2010). 
Sie enthält Kriterien, die bei Ermessensent-
scheidungen im Rahmen der Bearbeitung alt-
lastbedingter Grundwassergefahren und 
-schäden als Orientierung herangezogen wer-
den können. Die Ableitung der Kriterien erfolgt 
mit dem Anspruch, auf fachlich-naturwissen-
schaftlicher Grundlage und mit Bezug auf ein-
schlägige Rechtsnormen und bundesweit ein-
geführte Fachpapiere der betroffenen Länder-
arbeitsgemeinschaften (LABO, LAWA) eine 
möglichst transparente und nachvollziehbare 
Bewertungssystematik zu schaffen. Ein weite-
res Ziel ist die möglichst einfache, mit über-
schaubarem zusätzlichem Erkundungs- und 
Untersuchungsaufwand ausführbare Handha-
bung.  

Als fachliche Entscheidungshilfe wird auf der 
Ebene der Gefährdungsabschätzung der Be-
griff der „Gefahren-“ bzw. „Schadensschwelle“ 
und auf der Maßnahmenebene der Begriff der 
„Maßnahmenschwelle“ eingeführt (Abb. 1). 
Diese Begriffe können als Entscheidungskrite-
rien herangezogen werden, um Fälle mit gerin-
gem oder vernachlässigbarem Gefahrenpoten-
zial („Bagatellfälle“) bereits auf den boden-
schutzrechtlichen Bearbeitungsstufen der Ori-
entierenden Untersuchung (OU) oder Detailun-
tersuchung (DU) aus der Bearbeitung auszu-
scheiden und so die knappen Ressourcen auf 
die bedeutenden Fälle zu konzentrieren. Die 
dafür relevante Standortsituation wird auch 
durch natürliche Schadstoffminderungsprozes-
se beeinflusst. Sofern dies durch Sickerwasser 
verursachte Stoffeinträge in das Grundwasser 
betrifft, sind diese gemäß Anhang 1 Nr. 3.3 
BBodSchV bereits im Rahmen der Sickerwas-
serprognose zu berücksichtigen.  

Ist eine Ausscheidung aufgrund dieser Kriteri-
en nicht möglich und von daher die Anordnung 
von Sanierungsmaßnahmen geboten, ist in 
weiterer Folge unter Berücksichtigung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes i. d. R. auf 
der Grundlage einer Sanierungsuntersuchung 
über Umfang und Art der Maßnahmen zu ent-
scheiden. Diese Entscheidung erfordert eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit weiteren Er-
messenskriterien (z. B. Kosten, natürliche 
Schadstoffminderungsprozesse u. a.) und ist 
von daher nicht unmittelbar Gegenstand des 
vorliegenden Leitfadens (Abb. 1). Die beste-
hende Bearbeitungssystematik (auf der Grund-
lage von Kontrollebenen) kann allerdings bei 
Bedarf um zusätzliche Ermessenskriterien er-
weitert werden (z. B. bei der Ableitung von Ak-
zeptanzkriterien für MNA-Maßnahmen).  

Obwohl die Kriterien nicht unmittelbar zur Defi-
nition von Sanierungszielwerten vorgesehen 
sind, können sie orientierend auch als Ab-
bruchkriterien bei der Entscheidung über die 
Beendigung laufender Sanierungsmaßnahmen 
herangezogen werden (Abb. 1). In Verbindung 
mit dem erstellten Excel-Programm ElKriBaG-x 
(s. Kap. 8.6) kann die dem Leitfaden zugrunde 
liegende Methodik auch für die Optimierung bei 
der Planung von Erkundungs- und Überwa-
chungsmaßnahmen mit Hilfe von Szenarien-
analysen herangezogen werden.  

Die Arbeitshilfe soll unter Beachtung der Situa-
tion des Einzelfalls zu einer landesweit mög-
lichst einheitlichen und nachvollziehbaren Aus-
übung des Ermessens beim Umgang mit alt-
lastbedingten Grundwassergefahren und 
-schäden beitragen. Ihre Anwendung ist auf 
Fälle beschränkt, bei denen Gefahren für das 
Grundwasser oder Grundwasserverunreini-
gungen durch punktuelle Schadstoffquellen (s. 
Kap. 8.1.3) verursacht werden. Sie ist daher 
nicht zur Beurteilung großflächiger Einträge 
geeignet. 
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3 Rechtliche Grundlagen 
zur Beurteilung des 
Wirkungspfades 
Boden – Grundwasser 

3.1 Bodenschutzrechtliche 
Vorgehensweise 

Die bodenschutzrechtliche Bewertung der von 
Schadstoffeinträgen mit dem Sickerwasser 
ausgehenden Gefahren für das Grundwasser 
erfolgt nach § 4 Abs. 3 der BBodSchV auf der 
Grundlage einer Sickerwasserprognose. Dabei 
erfolgt auf der Stufe der Orientierenden Unter-
suchung (OU) i. d. R. zunächst ein Vergleich 
der am Ort der Beurteilung gemessenen oder 
zu erwartenden Schadstoffkonzentrationen im 
Sickerwasser mit den im Anhang 2 Nr. 3 der 
BBodSchV aufgeführten Prüfwerten. Ort der 
Beurteilung (OdB) ist der Übergangsbereich 
von der ungesättigten in die gesättigte Zone. 
Aus der Überschreitung des Prüfwertes für das 
Sickerwasser am Ort der Beurteilung resultiert 
zunächst nur eine Bestätigung des Gefahren-
verdachts. Ob sich daraus tatsächlich eine Ge-
fahr für das Grundwasser ergibt, ist durch die 
abschließende Gefährdungsabschätzung im 
Rahmen einer Detailuntersuchung (DU) auch 
unter Berücksichtigung von Frachten zu klären 
(LABO/ALA 2006).  

3.2 Wasserrechtliche Maßstäbe 

Die Gefahr für das Grundwasser ist tatbe-
standsseitig an die nachteilige Veränderung 
der Grundwasserbeschaffenheit gemäß § 48 
WHG geknüpft. Die LAWA hat 2004 die 
Geringfügigkeitsschwellenwerte (LAWA 2004) 
abgeleitet, die als Maßstab dafür dienen soll-
ten, bis zu welchen Stoffkonzentrationen 
anthropogene, räumlich begrenzte Änderungen 
der chemischen Beschaffenheit des Grund-
wassers als geringfügig einzustufen sind und 
ab welcher Konzentration eine Grundwasser-
verunreinigung (d. h. Grundwasserschaden) 
vorliegt. Die Geringfügigkeitsschwelle (GFS) 
bildet insofern die Grenze zwischen einer ge-
ringfügigen Veränderung der chemischen Be-
schaffenheit des Grundwassers und einer 
schädlichen Verunreinigung.  

Im Rahmen der abschließenden Gefahrenbe-
urteilung für den Wirkungspfad Boden – 
Grundwasser ist daher zu klären, ob und in 
welchem Umfang bei einer Überschreitung der 
Prüfwerte für das Sickerwasser am OdB eine 
Überschreitung der GFS im Grundwasser re-
sultiert.  
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4 Fachliche Eckpunkte 

4.1 Einmischprozess Sickerwasser – 
Grundwasser 

Konzeptionell geht die BBodSchV davon aus, 
dass Sickerwasser am Ort der Beurteilung un-
vermischt zu Grundwasser wird und damit be-
reits der Eintrag geringster Mengen verunrei-
nigten Sickerwassers (Tropfenprinzip) zu einer 
Überschreitung der Prüfwerte für den Wir-
kungspfad Boden-Grundwasser führt (Abb. 
2b).  

In der Realität stellt sich jedoch beim Übertritt 
von Sickerwasser in das Grundwasser auf-
grund advektiver, dispersiver und diffusiver 
Prozesse eine Vermischungszone mit einem 
kontinuierlichen Übergang von der Stoffkon-
zentration des Sickerwassers am Ort der Beur-
teilung auf die natürliche Konzentration des 
nicht verunreinigten Grundwassers ein (Abb. 
2a).  

 

Abb. 2:  Vertikales Konzentrationsprofil im Übergangsbereich ungesättigte/gesättigte Zone. 
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Beim Eintritt von Sickerwasser in das Grund-
wasser kommt es daher zur Ausbildung einer 
Einmischzone, in der sich das anströmende 
Grundwasser und das eintretende Sickerwas-
ser vermischen (Abb. 3). 

 

Abb. 3:  Prinzipskizze zur Einmischzone. 

Der Einmischprozess von Sickerwasser in das 
Grundwasser kann mit dem Modell der US-
EPA (1996) beschrieben werden (s. Kap. 
8.1.1.1). Danach ergibt sich die für die Berech-
nung der Mischkonzentration (cmix) entschei-
dende Mächtigkeit der Einmischzone (dmix) aus 
der Überlagerung der advektiven und dispersi-
ven Komponente des Einmischprozesses. Für 
eine praktikable Berücksichtigung des Ein-
mischprozesses im Vollzug hat die LABO ein 
vereinfachtes Modell vorgeschlagen. Das Mo-
dell (s. Kap. 8.1.1.2) beruht auf der Annahme 
einer maximal ein Meter mächtigen Einmisch-
zone an der Grundwasseroberfläche, in der 
sich analog zu einem idealen Rührkessel eine 
komplette Vermischung des eintretenden Si-
ckerwassers mit dem durchströmenden Grund-
wasser einstellt. Mit dem Modell kann die sich 
in der Einmischzone einstellende Mischkon-
zentration in Abhängigkeit der Eingangspara-
meter berechnet und damit die Konzentrati-
onsminderung durch den Einmischprozess bei 
der Gefahrenbeurteilung berücksichtigt wer-
den. Die LABO hat im März 2010 das zustän-
dige Bundesumweltministerium gebeten, den 
Einmischprozess auf der Grundlage dieses 
Modells bei der Novellierung der BBodSchV zu 
berücksichtigen (LABO 2010).1  

                                                 
1  Der im Januar 2011 vom BMU vorgestellte Arbeitsent-

wurf der MV enthält in Artikel 3 bereits eine entspre-
chende Regelung (BMU 2011). Als Prüfwerte für das Si-
ckerwasser am OdB (PWSW) werden die auf Grundlage 
der GFS abgeleiteten Prüfwerte für das Grundwasser 
(PWGW) verwendet.  
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4.2 Beschreibung der 
Schadstoffquelle 

Entsprechend den in Abbildung 4 gezeigten 
Fallgestaltungen kann die Schadstoffquelle 
durch Einträge von verunreinigtem Sickerwas-
ser aus einer schädlichen Bodenveränderung 
(SBV) in der ungesättigten Zone (Fall Q-I) oder 
durch Freisetzung von Schadstoffen aus einer 
in der gesättigten Zone befindlichen SBV (Fall 
Q-II) über das Kontaktgrundwasser gebildet 
werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4:  Fallgestaltungen zur Lage der Quelle. 

 

Bei Quellen im Grundwasser (Q-II) können 
Primärquellen und Sekundärquellen unter-
schieden werden (Abb. 5).  
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Abb. 5:  Fallgestaltungen für Schadstoffquellen. 

 

Bei einer Primärquelle sind die Schadstoffe in 
fester oder flüssiger Form in der Bodenmatrix 
gebunden oder im Porenraum vorhanden. Se-
kundärquellen werden durch erhöhte Schad-
stoffkonzentrationen im abstromigen Grund-
wasser einer Primärquelle durch reversible An-
reicherungen/Freisetzungen von Schadstoffen 
infolge von Sorptions- oder Matrixdiffusions-
prozessen verursacht. Unabhängig davon liegt 
eine Schadstoffquelle grundsätzlich immer 
dann vor, wenn die beim Kontakt mit Grund-
wasser freisetzbare Schadstoffmenge größer 
ist als die im Gleichgewicht mit den aktuellen 
Stoffkonzentrationen im Grundwasser vorhan-
dene sorbierte Menge (CHARBENEAU 2000).  

Die von einer Quelle ausgehende Grundwas-
serverunreinigung wird hierbei konzeptionell 
als ein rechteckiger kontaminierter Bereich 
quer zur Grundwasserfließrichtung betrachtet, 
der sich im unmittelbaren Abstrom der Quelle 
befindet (Abb. 6). Die Quellstärke Jq und die 
Emission bzw. Fracht Eq (Gl. 1 und 2) ergeben 
sich aus der Geometrie des Abstromquer-
schnittes Aq, der Stoffkonzentration im Grund-
wasser cq und der Filtergeschwindigkeit vf 
(Gl. 3 und Abb. 6).  

Jq = vf * cq     (1) 

Eq = Jq * Aq    (2) 

vf = kf * i     (3) 
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Abb. 6:  Konzeptionelle Modellvorstellung der von einer Schadstoffquelle ausgehenden Grundwasserverunreinigung. 
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5 Bewertungssystematik 

5.1 Gefahr/Schaden 

Die Pflicht zur Durchführung von Sanierungs-
maßnahmen sowie der Erlass einer entspre-
chenden Anordnung setzen voraus, dass eine 
belastbare Bewertung vorliegt, ob und in wel-
chem Ausmaß von einer Altlast oder altlastver-
dächtigen Fläche eine nachteilige Veränderung 
der Grundwasserbeschaffenheit derzeit aus-
geht (Schaden) oder in absehbarer Zukunft 
ausgehen wird (Gefahr). Zunächst ist demnach 
– abhängig von der jeweiligen Fallgestaltung 
(Abb. 7) – zu klären, ob die Gefahrenschwelle 
(Abb. 7: FG-I/Quelle in der ungesättigten Zone 
– Grundwasserverunreinigung noch nicht ein-
getreten) oder die Schadensschwelle (Abb. 7: 

FG-IIa/IIb/Quelle in ungesättigter oder gesättig-
ter Zone – Grundwasserverunreinigung bereits 
eingetreten) überschritten ist.  

Für die fachliche Konkretisierung der Gefah-
renschwelle und der Schadensschwelle wird 
Bezug genommen auf das Prinzip der „kurzfris-
tigen“ und „kleinräumigen“ Mittelwertbildung 
bei der Bewertung von Gefahren für das 
Grundwasser (FEHLAU, HILGER & KÖNIG 2000). 
Danach gilt: 

Ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit davon aus-
zugehen, dass auch nach kleinräumiger und kurz-
fristiger Mittelwertbildung die Geringfügigkeits-
schwelle überschritten wird, entspricht letztere ei-
nem „Gefahrenwert“. Im Grundwasser entspricht die 
Geringfügigkeitsschwelle einem „Störungswert“. 

Der Begriff „Störung“ entspricht dem hier be-
nutzten Begriff des Schadens. 

 

Abb. 7:  Fallgestaltungen zum Tatbestand Gefahr/Schaden. 
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5.1.1 Gefahrenschwelle 

Eine Bewertung im Hinblick auf das Über-
schreiten der Gefahrenschwelle ist für Fallge-
staltungen (FG-I, s. Abb. 7) relevant, bei denen 
die Quelle in der ungesättigten Zone liegt und 
noch keine durch die Quelle verursachte nach-
teilige Veränderung der Grundwasserbeschaf-
fenheit eingetreten ist, aber im Rahmen einer 
Sickerwasserprognose der Verdacht auf eine 
schädliche Bodenveränderung durch Über-
schreiten der Prüfwerte am Ort der Beurteilung 
festgestellt wurde. Die Gefahrenschwelle wird 
im Hinblick auf die zu erwartenden Auswirkun-
gen auf die Beschaffenheit des Grundwassers 
im unmittelbaren Abstrom der Eintragsfläche 
(Kontrollebene I) unter Heranziehung des 
Einmischmodells der US-EPA (Kap. 8.1.1.1) 
und des Rührkesselmodells der LABO (Kap. 
8.1.1.2) abgeleitet (Abb. 8). Dabei wird auch 
auf das Prinzip der kurzfristigen und kleinräu-
migen Mittelwertbildung durch Ableitung einer 

Kleinräumigkeitsschwelle (s. Kap. 8.1.2) Bezug 
genommen.  

 

Definition Gefahrenschwelle 

Die Gefahrenschwelle entspricht der maximal 
zulässigen Stoffkonzentration im Sickerwas-
ser am OdB, bei der unter Berücksichtigung 
des Einmischvorganges (Rührkesselmodell) 
die über die Mächtigkeit von einem Meter un-
ter der Grundwasseroberfläche gemittelte 
Konzentration im Jahresdurchschnitt die 
Geringfügigkeitsschwelle im Grundwasser 
nicht überschreitet und die Breite der Ein-
tragsfläche senkrecht zur Grundwasserfließ-
richtung die Kleinräumigkeitsschwelle (10 m) 
nicht übersteigt. 

 

 

Abb. 8:  Prinzipskizze zur Definition der Gefahrenschwelle. 
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Im Rahmen dieser Betrachtungssystematik 
kann der bodenschutzrechtliche Ort der Beur-
teilung als Kontrollebene 0 (horizontale Kont-
rollebene) aufgefasst werden (s. a. Stromröh-
renmodell im Kap. 8.2). 

Mit dem Rührkesselmodell (Kap. 8.1.1.2) kann 
für den Ort der Beurteilung eine maximal zu-
lässige Stoffkonzentration csi-max im Sickerwas-
ser abgeleitet werden, bei der gerade noch 
keine Überschreitung der Gefahrenschwelle 
resultiert. Sie ergibt sich aus folgender Glei-
chung:  

csi-max = GFS * EF   (4) 

EF entspricht dem Einmischfaktor des Rühr-
kesselmodells und kann allgemeingültig mit 
Berücksichtigung der Anstromkonzentration can 
nach folgender Beziehung berechnet werden: 

EF = 1+ SF * (1 – can/GFS)  (5) 

SF entspricht dem in Kapitel 8.1.1.2 definierten 
Standortfaktor, der nach Gleichung 15 berech-
net werden kann.  

Die mit dem Sickerwasser in das Grundwasser 
eingetragene Sickerwasserfracht Esi [mg/a] 
ergibt sich aus: 

Esi = Aq * SWR * csi   (6) 

Aq:  Quellfläche Sickerwasser (Abb. 8) [m2], 

SWR:  Sickerwasserrate [m/a], 

GFS:  Geringfügigkeitsschwellenwert [μg/l]. 

Setzt man für die Sickerwasserkonzentration 
csi den Wert für csi-max ein, erhält man aus der 
Anwendung des Rührkesselmodells eine resul-
tierende Fracht Esi-max. 

Aus der Anwendung des Einmischkonzeptes 
kann für die Breite der Eintragsfläche senk-
recht zur Grundwasserfließrichtung Bq (Ab-
strombreite) ein maximaler Wert von 10 m ab-
geleitet werden. Dieser Wert wird als 
Kleinräumigkeitsschwelle (Ableitung s. Kap. 
8.1.2) bezeichnet. Bei einer im statistischen 
Mittel zu erwartenden quadratischen Geomet-
rie entspricht dies einer Eintragsfläche in der 
Größenordnung von 100 m2. Dieser Wert ist in 
guter Übereinstimmung mit der in FEHLAU, HIL-

GER & KÖNIG (2000) aufgeführten Definition: 

Eine Mittelwertbildung ist kleinräumig, wenn sie sich 
über maximal einige 100 m2 sickerwasserbildende 
Geländeoberfläche erstreckt. 

Die Plausibilität des Wertes wird auch durch 
die Bewertungskategorien der vom UBA publi-
zierten „Punktquellen-Studie“ (HUDEC 2003) 
unterstrichen, wo eine Fahnenbreite von 10 m 
bezüglich ihres standort- und stoffspezifischen 
Ausbreitungspotenzials als „sehr gering“ ein-
gestuft wird.  

5.1.2 Schadensschwelle 

Eine Bewertung im Hinblick auf das Über-
schreiten der Schadensschwelle ist für Fälle 
(FG-IIa/IIb, s. Abb. 7) relevant, in denen bereits 
eine durch die Quelle verursachte Verände-
rung der Grundwasserbeschaffenheit eingetre-
ten ist. In Analogie zum Bewertungsmaßstab 
der Gefahrenschwelle wird die Schadens-
schwelle im Hinblick auf die eingetretenen 
Veränderungen der Grundwasserbeschaffen-
heit im unmittelbaren Abstrom der Quelle 
(Kontrollebene I) abgeleitet (Abb. 9). Dabei 
wird das Prinzip der kleinräumigen und kurz-
fristigen Mittelung herangezogen und mit Be-
zug auf die Anwendungsregel der LABO 
(2010) die Möglichkeit der Mittelung über eine 
ein Meter mächtige Vermischungszone in An-
spruch genommen. 

 

Definition Schadensschwelle 

Die Schadensschwelle ist dadurch charakteri-
siert, dass im unmittelbaren Abstrom einer 
Quelle (Kontrollebene I) die über eine Mäch-
tigkeit von einem Meter gemittelte Stoffkon-
zentration im Grundwasser im Jahresdurch-
schnitt die GFS an keiner Stelle des Aquifers 
überschreitet und die von der Beschaffen-
heitsveränderung betroffene Querschnittsbrei-
te senkrecht zur Grundwasserfließrichtung die 
Kleinräumigkeitsschwelle (10 m) nicht über-
steigt. 

 

Voraussetzung für eine sachgerechte Bewer-
tung ist die repräsentative Beprobung des von 
der Quelle beeinflussten Abstromquerschnitts 
in der Kontrollebene I (Abb. 9). Die Mittelung 
ist durchflussproportional mit Hilfe des Strom-
röhrenmodelles (s. Kap. 8.2) vorzunehmen. 
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Abb. 9:  Prinzipskizze zur Definition der Schadensschwelle. 

 

5.1.3 Schwellenfracht 

Aus der analogen Ableitungssystematik von 
Gefahrenschwelle und Schadensschwelle re-
sultiert eine einheitliche stoff- und standortspe-
zifische Schwelle für die Fracht Eschwell [g/a], die 
sich als Produkt aus der Quellstärke Jq und 
dem maximal zulässigen Abstromquerschnitt 
AKE (10 m x 1 m = 10 m2) in der Kontrollebene 
(KE-I) ergibt.  

Sie kann nach folgender Gleichung berechnet 
werden: 

Eschwell = Jq * Aq = vf * GFS * AKE =  
kf * 31536 * i * GFS * 10 m2  (7) 

vf:  Filtergeschwindigkeit Grundwasser [m/a] 

kf:  Durchlässigkeitsbeiwert [m/s], 

i:  hydraulisches Gefälle [–], 

GFS:  Geringfügigkeitsschwellenwert [μg/l]. 

In Tabelle 1 sind resultierende Werte für Eschwell 
[g/a] für typische Schadstoffe und Grundwas-
serverhältnisse aufgeführt. 

Tab. 1:  Schwellenfracht Eschwell [g/a] für ausgewählte Schadstoffe und Grundwasserverhältnisse. 

Schadstoff GFS [μg/l] 
Filtergeschwindigkeit vf [m/a] 

1 10 50 100 

Cadmium 0,5 0,005 0,05 0,25 0,5 

Benzol 1 0,01 0,1 0,5 1 
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5.2 Maßnahmen 

Wird im Rahmen einer abschließenden Ge-
fährdungsabschätzung eine Überschreitung 
der Gefahren- bzw. Schadensschwelle festge-
stellt, muss die zuständige Behörde unter Be-
rücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes entscheiden, ob sie gemäß § 10 Abs. 1 
BBodSchG Maßnahmen ergreift. Hierbei ist 
insbesondere § 4 Abs. 7 Satz 2 BBodSchV zu 
beachten. Als Entscheidungskriterium wird der 
Begriff der Maßnahmenschwelle eingeführt. 
Bei Unterschreitung der Maßnahmenschwelle 
liegt es – trotz einer Überschreitung der Gefah-
ren- bzw. Schadensschwelle – i. d. R. nahe, 
auf Maßnahmen zu verzichten (Abb. 1). Unter 
Maßnahmen werden hier Sanierungsmaßnah-
men i. S. von § 2 (7) Nr. 1–3 BBodSchG ver-
standen, soweit sie den Wirkungspfad Boden – 
Grundwasser betreffen. 

5.2.1 Verhältnismäßigkeitskriterien 

Die Maßnahmenschwelle berücksichtigt die 
Verhältnismäßigkeitskriterien gemäß § 4 Abs. 
7 Satz 2 BBodSchV: 

Wenn erhöhte Schadstoffkonzentrationen im Si-
ckerwasser oder andere Schadstoffausträge auf 
Dauer nur geringe Schadstofffrachten und nur lokal 
begrenzt erhöhte Schadstoffkonzentrationen in Ge-
wässern erwarten lassen, ist dieser Sachverhalt bei 
der Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Untersu-
chungs- und Sanierungsmaßnahmen zu berücksich-
tigen. 

Die hier aufgeführten Begriffe „auf Dauer“, „ge-
ringe Schadstofffracht“ und „lokal begrenzt“ 
sind in der BBodSchV nicht weiter bestimmt. 
Ihre Anwendung im Rahmen der Ermessens-
ausübung erfordert daher eine fachliche Kon-
kretisierung. Die in § 4 Abs. 7 gewählte Formu-
lierung und Verknüpfung impliziert, dass die 
drei Kriterien bei der Verhältnismäßigkeitsprü-
fung gleichzeitig einzuhalten sind (LAWA/LA-
BO 2006). 

5.2.1.1 „lokal begrenzt“ 

Die Konkretisierung des Begriffes „lokal be-
grenzt“ erfolgt mit Bezug auf die in Kapitel 
8.1.3 vorgenommene Definition einer Punkt-
quelle. Eine Quelle wird dabei als „lokal be-
grenzt“ betrachtet, wenn sie entsprechend der 
Definition als punktförmig bezüglich eines defi-
nierten Betrachtungsabstandes angesehen 
werden kann. Daher ist zunächst die Festle-
gung einer Skalenebene für den Betrachtungs-
raum, bezüglich dessen eine Altlast als „lokal 
begrenzt“ charakterisiert werden kann, not-
wendig. Da die grundlegenden Schutzziele für 
das Grundwasser durch die EG-WRRL und 
das WHG bzw. die GrwV vorgegeben sind, bie-
tet sich als geeigneter Maßstab für den Be-
trachtungsraum die Ebene der Grundwasser-
körper an. Die Festlegung des Betrachtungs-
raumes erfolgt daher in Anlehnung an den in 
der Grundwasserverordnung (§ 7 Abs. 3 Nr. 
1c) aufgeführten Wert von insgesamt 25 km2 
als maximal zulässiger Belastungsfläche, bei 
der ein Grundwasserkörper trotz einer infolge 
von Altlasten verursachten Überschreitung der 
Schwellenwerte ausnahmsweise noch in einen 
guten Zustand eingestuft werden kann. Mit Be-
zug auf die Definition einer Punktquelle (Kap. 
8.1.3) kann daraus ein Betrachtungsabstand 
von 5 km abgeleitet werden. Er entspricht etwa 
dem mittleren Abstand von Messstellen zur 
Überwachung der Grundwasserbeschaffenheit 
nach EG-WRRL in Deutschland (UBA 2010) 
und Niedersachsen (MU 2011). 

Die Ergebnisse der mit der exakten analyti-
schen Lösung der Transportgleichung (WEXLER 
1992) ohne Berücksichtigung von Rückhaltung 
und Abbau durchgeführten Berechnungen zei-
gen, dass die Konzentrationsunterschiede im 
Betrachtungsabstand von 5 km zwischen einer 
Quelle mit einer Abstrombreite von 100 m und 
einer punktförmigen Quelle weniger als 5 % 
betragen (Abb. 10). Analoge Berechnungen 
zur Untersuchung des Einflusses der Abstrom-
mächtigkeit ergeben, dass für Mächtigkeiten 
<35 m die Konzentrationsunterschiede eben-
falls maximal 5 % betragen. Eine Quelle mit 
diesen Abmessungen kann daher, bezogen auf 
den Betrachtungsabstand von 5 km, mit guter 
Näherung als punktförmig und somit als „lokal 
begrenzt“ bezüglich ihrer Auswirkungen auf 
das abstromige Grundwasser (Fahne) angese-
hen werden. Aus den Berechnungen wird auch 
deutlich, dass eine Quelle, deren Abmessun-
gen die Kleinräumigkeitsschwelle (10 m Ab-
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strombreite) nicht überschreitet, bezogen auf 
einen Betrachtungsabstand von 5 km einer na-
hezu idealen Punktquelle entspricht (Abb. 10).  

Aus diesen Überlegungen ergibt sich:  

Definition „lokal begrenzt“ 

Eine Schadstoffquelle ist „lokal begrenzt“, 
wenn im unmittelbaren Abstrom der Quelle die 
Abmessungen des kontaminierten Abstrom-
querschnitts die Werte 

Abstrombreite bq: 100 m, 

Abstrommächtigkeit zq: 35 m 

nicht überschreiten und sich die Verunreini-
gung des Grundwassers auf das oberste 
Stockwerk beschränkt. 

 

 

Abb. 10:  Skizze zur Konkretisierung des „lokal begrenzt“-Kriteriums mit Bezug auf die Definition einer Punktquelle. 
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Im Falle einer Quelle in der ungesättigten Zone 
(FG: Q-I, s. Abb. 4) resultiert daraus bei einer 
im statistischen Mittel zu erwartenden quadra-
tischen Geometrie der Quellfläche eine maxi-
male Eintragsfläche von 1 ha. Nach der UBA-
Punktquellenklassifikation (HUDEC 2003), die in 
Niedersachsen für die weitergehende Be-
schreibung der Grundwasserkörper (NLFB/ 
NLÖ 2005) verwendet wurde, entspricht dies 
der Wirkungsbereichklasse sehr gering 
(0,2 ha) bis gering (4 ha). Aus der Definition 
resultiert ein maximal zulässiger Abstromquer-
schnitt Aq für eine als „lokal begrenzt“ einzustu-
fende Quelle von 3500 m2 (100 m x 35 m).  

5.2.1.2 „geringe Fracht“ 

Die von einer als „lokal begrenzt“ eingestuften 
Quelle abströmende Fracht kann als gering be-
trachtet werden, wenn von der emittierten 
Schadstofffracht dauerhaft keine Gefahr für 
das abstromige Grundwasser ausgeht. Dies ist 
dann der Fall, wenn am unmittelbar abstrom-
seitigen Ende der Quelle gemittelt über den 
Abstromquerschnitt die GFS im Jahresmittel 
nicht überschritten werden. Die Mittelung ist 

durchflussproportional mit Hilfe von Stromröh-
ren durchzuführen (s. Kap. 8.2).  

Der Wert Eger [g/a] für die „geringe Fracht“ ist 
demnach stoff- und standortspezifisch und 
ergibt sich als Produkt aus der Quellstärke Jq 
und dem Abstromquerschnitt Aq nach folgen-
der Gleichung: 

Eger = Jq * Aq = vf * GFS * Aq =  
kf * 31536 * i * GFS * 3500 m2  (8) 

vf:  Filtergeschwindigkeit Grundwasser [m/a] 

kf:  Durchlässigkeitsbeiwert [m/s], 

i:  hydraulisches Gefälle [–], 

GFS:  Geringfügigkeitsschwellenwert [μg/l]. 

Hieraus ergibt sich: 

Definition „geringe Fracht“ 

Das Kriterium „geringe Fracht“ ist eingehalten, 
wenn die von der Quelle abströmende Fracht 
den Wert für Eger nicht überschreitet. 

 

In Tabelle 2 sind resultierende Werte für Eger 
[g/a] für typische Schadstoffe und Grundwas-
serverhältnisse aufgeführt. 

Tab. 2:  Geringe Fracht Eger [g/a] für ausgewählte Schadstoffe und Grundwasserverhältnisse. 

Schadstoff GFS [μg/l] 
Filtergeschwindigkeit vf [m/a] 

1 10 50 100

Cadmium 0,5 1,75 17,5 87,5 175 

Benzol 1 3,5 35 175 350 
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5.2.1.3 „auf Dauer“ 

Nach § 4 (7) BBodSchV wird bei der Berück-
sichtigung der Kriterien „lokal begrenzt“ und 
„geringe Fracht“ im Rahmen der Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung von Maßnahmen vorausge-
setzt, dass diese Kriterien „auf Dauer“ einge-
halten werden. Mit Bezug auf das gemeinsame 
Papier von LAWA und LABO „Grundsätze des 
nachsorgenden Bodenschutzes bei punktuel-
len Schadstoffquellen“ (LAWA/LABO 2006) ist 
der Begriff „auf Dauer“ in diesem Zusammen-
hang als zeitlich unbegrenzt aufzufassen. Aus 
fachlicher Sicht resultiert daraus die Anforde-
rung, dass bezüglich der o. g. Kriterien dauer-
haft keine Verschlechterung eintritt. Dafür ist 
hinreichend, dass die o. g. Kriterien keiner zeit-
lichen Veränderung unterliegen und damit als 
stationär angesehen werden können. Dies ent-
spricht einer Situation, bei der die Isokonzen 

(Flächen gleicher Schadstoffkonzentration) im 
Abstrom der Quelle (Abb. 11) räumlich ortsfest 
sind. Eine als „lokal begrenzt“ eingestufte 
Quelle, deren Emission gleichbleibend den 
Wert der geringen Fracht nach Kapitel 5.2.1.2 
einhält, erfüllt automatisch das Kriterium der 
Stationarität (Abb. 11). Eine Überschreitung 
der GFS im weiteren Abstrom ist insofern aus-
geschlossen. 

Hieraus folgt: 

Definition „auf Dauer“ 

Das Kriterium „auf Dauer“ ist eingehalten, 
wenn die Schadstofffracht im unmittelbaren 
Abstrom der Quelle dauerhaft den standort-
spezifischen Wert für die geringe Fracht Eger 
nicht überschreitet. 

 

 

Abb. 11:  Isokonzen (3D) im Abstrom einer lokal begrenzten Quelle. 
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5.2.2 Maßnahmenschwelle 

Die Maßnahmenschwelle ist stoff- und stand-
ortspezifisch und abhängig von der jeweiligen 
Fallgestaltung (Abb. 7, Kap. 5.1). Die bei FG-I 
(Gefahr) resultierende Maßnahmenschwelle 
wird als MS-G, die bei FG-II (Schaden) rele-

vante Maßnahmenschwelle als MS-S bezeich-
net.  

Analog zur Vorgehensweise bei der Ableitung 
der Gefahren- bzw. Schadensschwelle erfolgt 
die Beurteilung im Grundwasser grundsätzlich 
unmittelbar abstromseitig der Quelle (Regelfall) 
in der Kontrollebene I (Abb. 12 und 13).  

 

Abb. 12:  Prinzipskizze zur Definition der Maßnahmenschwelle. 

 

Unter der Voraussetzung, dass auf einem mit 
einer Schadstoffquelle belasteten Grundstück 
keine Nutzung des Grundwassers durch Dritte 
stattfindet und keine grundwasserabhängigen 
Oberflächengewässer oder Ökosysteme vor-
liegen, kann die Kontrollebene für die Beurtei-
lung der Maßnahmenschwelle ausnahmsweise 
auch an die abstromseitige Grundstücksgrenze 
(Kontrollebene II) verlagert werden (Ausnah-
mefall, s. Abb. 13).  

 

 

 

 

 

Abb. 13:  Relevante Kontrollebenen für die Maßnahmen-
schwelle. 
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Mit Bezug auf die im Kapitel 5.2.1 abgeleiteten 
Verhältnismäßigkeitskriterien ergibt sich: 

Definition Maßnahmenschwelle 

Die Maßnahmenschwelle ist dadurch charak-
terisiert, dass im unmittelbaren Abstrom einer 
Quelle (Kontrollebene I) oder ausnahmsweise 
an der abstromseitigen Grundstücksgrenze 
(Kontrollebene II) die über die Aquifermäch-
tigkeit des obersten Grundwasserleiters ge-
mittelte Schadstoffkonzentration im Jahres-
durchschnitt die GFS nicht überschreitet (MS-
S) oder zukünftig überschreiten wird (MS-G) 
und die Verhältnismäßigkeitskriterien nach § 4 
(7) BBodSchV eingehalten werden. 

 

Bei Betrachtung der KE-II (Ausnahmefall) ist 
insbesondere darauf zu achten, dass das 
Dauerhaftigkeitskriterium für die Quelle einge-
halten wird und für die Konzentrationen in der 
KE-II mindestens das Stationaritätskriterium er-
füllt ist.  

6 Anwendung 

Die Vorgehensweise bei der Bearbeitung eines 
Falles ist abhängig von der jeweiligen Fallge-
staltung (FG-I oder FG-II, s. Abb. 7). 

6.1 Gefahr (FG-I) 

6.1.1 Gefahrenschwelle 

Prüfschritte 

1.  Ermittlung der maximal zu erwartenden 
Stoffkonzentration im Sickerwasser csi am 
OdB 

Methode: Durchführung einer Sickerwasser-
prognose. Es wird eine quantitative Abschät-
zung unter Heranziehung entsprechender Be-
rechnungsinstrumente (beispielsweise ALTEX-
1D oder andere) vorausgesetzt. Die Sicker-
wasserprognose kann ggf. flächendifferenziert 
erfolgen (Stromröhrenmodell). 

2.  Ermittlung der Sickerwasserfracht Esi am 
OdB 

Methode: Berechnung mit Gl. 6 (Kap. 5.1.1). 

3.  Ermittlung der maximal zulässigen Stoff-
konzentration csi-max im Sickerwasser am 
OdB 

Methode: Berechnung mit Gl. 4–5 (Kap. 5.1.1) 
und Gl. 15 (Kap. 8.1.1.2)1. 

4.  Ermittlung der maximal zulässigen Fracht 
Eschwell 

Methode: Berechnung mit Gl. 7 (Kap. 5.1.3). 

                                                 
1  Bei Vorbelastungen des Anstromes ist eine differenzier-

te Vorgehensweise mit Betrachtung des Einzelschadens 
notwendig. Im Falle einer geogenen Anstrombelastung 
oder einer flächenhaften anthropogenen Hintergrundbe-
lastung kann ggf. eine Anpassung der GFS durch die 
Behörde vorgenommen werden. 



GeoBerichte 22 24

Bewertung 

Die Gefahrenschwelle ist unterschritten, wenn 
folgende Bedingungen gleichzeitig eingehalten 
werden: 

csi(OdB)  csi-max 

Bq  10 m 

Esi  Eschwell 

Die aus der Bewertung resultierenden Konse-
quenzen sind abhängig von der bodenschutz-
rechtlichen Bearbeitungsebene (Tab. 3). 

 

Tab. 3:  Folgen aus der Bewertung im Hinblick auf die Gefahrenschwelle. 

Bewertungs-/
Entscheidungsebene 

Gefahrenschwelle

überschritten unterschritten 

Gefährdungsabschätzung 

OU Gefahr wahrscheinlich,  
im Regelfall Anordnung DU angemes-
sen 

Gefahr unwahrscheinlich,  
Ausscheidung aus Bearbeitung* 
(im Zweifel weitere Untersuchun-
gen) 

DU Gefahr bestätigt,  
Bewertung im Hinblick auf Überschrei-
tung der Maßnahmenschwelle (Abb. 1) 

Gefahr ausgeschlossen,  
Ausscheidung aus Bearbeitung* 

Maßnahmen 

Beendigung/Abbruch Gefahr besteht fort,  
Bewertung im Hinblick auf Überschrei-
tung der Maßnahmenschwelle (Abb. 1) 

Gefahr abgewehrt,  
Ausscheidung aus Bearbeitung* 

*  Die Ausscheidung aus der Bearbeitung bezieht sich hier ausschließlich auf den Wirkungspfad Boden – Grundwasser.  
Andere Pfade bleiben davon unberührt. 

 

 

6.1.2 Maßnahmenschwelle (MS-G) 

Prüfschritte 

1.  Ermittlung der maximal zu erwartenden 
Stoffkonzentration im Sickerwasser csi am 
OdB 

Methode: Durchführung einer Sickerwasser-
prognose. Es wird eine quantitative Abschät-
zung unter Heranziehung entsprechender Be-
rechnungsinstrumente (beispielsweise ALTEX-
1D oder andere) vorausgesetzt. Die Sicker-
wasserprognose kann ggf. flächendifferenziert 
erfolgen (Stromröhrenmodell). 

2.  Ermittlung der Sickerwasserfracht Esi am 
OdB 

Methode: Berechnung mit Gl. 6 (Kap. 5.1.1) 

3.  Ermittlung der maximal zulässigen Stoff-
konzentration csi-max im Sickerwasser am 
OdB 

Methode: Berechnung mit Gl. 4–5 (Kap. 5.1.1) 
und Gl. 15 (Kap. 8.1.1.2). Als Einmischzonen-
mächtigkeit kann die gesamte Aquifermächtig-
keit des obersten Grundwasserleiters, maximal 
jedoch 35 m, eingesetzt werden. 

4.  Ermittlung der maximal zulässigen Fracht 
Eger  

Methode: Berechnung mit Gl. 8 (Kap. 5.2.1.2). 
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Bewertung 

Die Maßnahmenschwelle MS-G ist unterschrit-
ten, wenn folgende Bedingungen gleichzeitig 
eingehalten werden: 

csi(OdB)  csi-max 

Bq  100 m 

Esi  Eger 

Die aus der Bewertung resultierenden Konse-
quenzen sind abhängig von der bodenschutz-
rechtlichen Bearbeitungsebene (Tab. 4). 

 

Tab. 4:  Folgen aus der Bewertung im Hinblick auf die Maßnahmenschwelle MS-G. 

Bewertungs-/ 
Entscheidungsebene 

Maßnahmenschwelle (MS-G)

überschritten unterschritten 

Durchführung/Anordnung  
Maßnahmen 

Maßnahmen i. d. R erforderlich, weitere 
Prüfung unter Berücksichtigung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes (Abb. 1). 

Maßnahmen i. d. R.nicht erforderlich, 
Monitoring im Rahmen der Nachsorge, 
ggf. Schutz- oder Beschränkungs-
maßnahmen 

Beendigung/Abbruch  
Maßnahmen 

Fortsetzung der Maßnahmen i. d. R. erfor-
derlich, weitere Prüfung unter Berücksich-
tigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-
zes (Abb. 1) 

Fortsetzung der Maßnahmen i. d. R. 
nicht erforderlich, Monitoring im Rah-
men der Nachsorge, ggf. Schutz- oder 
Beschränkungsmaßnahmen 

 

6.2 Schaden (FG-II) 

6.2.1 Schadensschwelle 

Prüfschritte 

1.  Ermittlung der Konzentration und Fracht in 
der relevanten Kontrollebene KE-I 

Methode: Bestimmung der über den Abstrom-
querschnitt (Breite: max. 10 m, Mächtigkeit: 
max. 1 m) der Kontrollebene (Abb. 9, s. Kap. 
5.1.2) gemittelten Konzentration cKE und Fracht 
EKE durch eine ausreichende Anzahl geeigne-
ter Grundwassermessstellen bzw. Sondierun-
gen. Die Mittelung ist durchflussproportional 
über ein Stromröhrenmodell (Kap. 8.2) durch-
zuführen. 

2.  Ermittlung der maximal zulässigen Fracht 
Eschwell 

Methode: Berechnung mit Gl. 7 (Kap. 5.1.3).  

Bewertung 

Die Schadensschwelle ist unterschritten, wenn 
im Jahresmittel folgende Bedingungen gleich-
zeitig eingehalten werden: 

Bq  10 m 

cKE  GFS 

EKE  Eschwell 

Dabei ist darauf zu achten, dass für einen 
Schadensausschluss die Filterstrecken der 
Messstellen bzw. Sondierungen im zentralen 
Abstrom (sowohl lateral wie auch vertikal) plat-
ziert sind und maximal 1 m lang sind. Falls nur 
Messstellen mit längeren Filterstrecken (z. B. 
voll verfiltert) zur Verfügung stehen, ist für ei-
nen Schadensausschluss zu prüfen, ob auch 
bei Mittelung über 1 m die Kriterien eingehalten 
werden. 

Die aus der Bewertung resultierenden Konse-
quenzen sind abhängig von der bodenschutz-
rechtlichen Bearbeitungsebene (Tab. 5). 
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Tab. 5:  Folgen aus der Bewertung im Hinblick auf die Schadensschwelle. 

Bewertungs-/ 
Entscheidungsebene 

Schadensschwelle

überschritten unterschritten 

Gefährdungsabschätzung 

OU/DU Schaden bestätigt,  
Bewertung im Hinblick auf Überschreitung der 
Maßnahmenschwelle (Abb. 1) 

Schaden ausgeschlossen,  
Ausscheidung aus Bearbeitung* 

Maßnahmen 

Beendigung/Abbruch Schaden besteht fort,  
Bewertung im Hinblick auf Überschreitung der 
Maßnahmenschwelle (Abb. 1) 

Schaden beseitigt,  
Ausscheidung aus Bearbeitung* 

*  Bei nur knapper Unterschreitung der Schadensschwelle und unsicherer Datenlage kann eine Kontrolluntersuchung und 
ggf. eine Neubewertung nach einem angemessenen Zeitraum (1–2 Jahre) angezeigt sein. 

 

 

 

6.2.2 Maßnahmenschwelle (MS-S) 

Prüfschritte 

1.  Ermittlung der Konzentration und Fracht in 
der relevanten Kontrollebene KE. Relevante 
Kontrollebene ist im allgemeinen Fall KE-I 
(unmittelbarer Abstrom) und im Ausnahme-
fall (s. Kap. 5.2.2) KE-II (abstromseitige 
Grundstücksgrenze). 

Methode: Bestimmung der über den Abstrom-
querschnitt (Breite: max. 100 m, Mächtigkeit: 
Aquifermächtigkeit bzw. max. 35 m) der rele-
vanten Kontrollebene (Abb. 12, s. Kap. 5.2.2) 
gemittelten Konzentration cKE und Fracht EKE 
durch eine ausreichende Anzahl geeigneter 
Grundwassermessstellen bzw. Sondierungen. 
Die Mittelung ist durchflussproportional über 
ein Stromröhrenmodell (Kap. 8.2) durchzufüh-
ren.  

2.  Ermittlung der standortspezifischen gerin-
gen Fracht Eger 

Methode: Berechnung mit Gl. 8 (Kap. 5.2.1.2). 

Bewertung 

Die Maßnahmenschwelle MS-S ist unterschrit-
ten, wenn im Jahresmittel folgende Bedingun-
gen gleichzeitig eingehalten werden: 

Bq  100 m 

cKE  GFS 

EKE  Eger 

Die aus der Bewertung resultierenden Konse-
quenzen sind abhängig von der bodenschutz-
rechtlichen Bearbeitungsebene (Tab. 6). 

Tab. 6:  Folgen aus der Bewertung im Hinblick auf die Maßnahmenschwelle MS-S. 

Bewertungs-/ 
Entscheidungsebene 

Maßnahmenschwelle (MS-S) 

überschritten unterschritten 

Durchführung/Anordnung  
Maßnahmen 

Maßnahmen i. d. R erforderlich, weitere 
Prüfung unter Berücksichtigung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
(Abb. 1) 

Maßnahmen i. d. R. nicht erforderlich, 
Monitoring im Rahmen der Nachsorge, 
ggf. Schutz- oder Beschränkungsmaß-
nahmen 

Beendigung/Abbruch  
Maßnahmen 

Fortsetzung der Maßnahmen i. d. R.  
erforderlich, weitere Prüfung unter  
Berücksichtigung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes (Abb. 1) 

Fortsetzung der Maßnahmen i. d. R. 
nicht erforderlich, Monitoring im Rah-
men der Nachsorge, ggf. Schutz- oder 
Beschränkungsmaßnahmen 
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8 Anhang 

8.1 Anhang 1: Erläuterungen zur 
fachlichen Konzeption 

8.1.1 Einmischprozess Sickerwasser – 
Grundwasser 

8.1.1.1 Modell US-EPA 

Beim Übergang von Sickerwasser in das 
Grundwasser kommt es zu einer Vermischung 
des Sickerwassers mit dem anströmenden 
Grundwasser. In der entstehenden Einmisch-
zone (Abb. 3) überlagern sich advektive und 
dispersive Prozesse, die mit dem Modell nach 
US-EPA (1996) beschrieben werden können. 
Die Mächtigkeit der Einmischzone ergibt sich 
danach als Summe der advektiven und 
dispersiven Komponente: 

dmix-ges = dmix-adv + dmix-disp  (9) 

a) Advektive Komponente 

Die advektive Einmischtiefe kann nach der 
Prinzipskizze in Abbildung 14 abgeleitet wer-
den. Dabei wird ein lineares Geschwindigkeits-
profil vz des in das Grundwasser eintretenden 
Sickerwassers zwischen der Grundwasser-
oberfläche und der Aquifersohle (vz = 0) ange-
nommen. Die advektive Einmischtiefe ergibt 
sich aus der vektoriellen Geschwindigkeitsad-
dition von vertikaler Sickerwasserkomponente 
und horizontaler Grundwasserkomponente im 
Bereich der Eintragsfläche (Länge Lq). Aus der 
Lösung der Differentialgleichung ergibt sich die 
Formel für die Einmischtiefe zadv: 

dmix-adv = zadv = daq * (1-Exp(-SWR * Lq/(daq * vf))) (10) 

Die Plausibilität der Modellvorstellung wurde 
mit nummerischen Modellen (Comsol, Mod-
flow) bestätigt (Abb. 15, 16). 

 

 

Abb. 14:  Prinzipskizze zur Berechnung der advektiven Einmischtiefe. 
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Abb. 15:  Konzentrationsverlauf in der Einmischzone (Comsol). 

 

Abb. 16:  Prinzipielles Strömungsbild bei der Einmischung von Sickerwasser in das Grundwasser (Modflow). 
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b) dispersive Komponente 

Das Konzentrationsgefälle zwischen Sicker-
wasser und Grundwasser führt zu einem in den 
Aquifer gerichteten diffusiv-dispersiven Mas-
senfluss, der den advektiven Massenfluss 
überlagert und eine vertikale Aufweitung der 

Einmischzone bewirkt (Abb. 17). Nach Abbil-
dung 17 ergibt sich die Mächtigkeit zdisp der 
dispersiven Einmischzone mit: 

0112,0Lqzd dispdispmix    (11) 

 

 

Abb. 17:  Prinzipskizze dispersiver Einmischprozess. 

 

Der Skalenfaktor für die Querdispersivität be-
rücksichtigt dabei auch die Auswirkungen der 
Grundwasserschwankungen im Kapillarsaum-
bereich. 

Die gesamte Einmischzonenmächtigkeit dmix-ges 
ergibt sich damit als Summe der advektiven 
Komponente dmix-adv und der dispersiven Kom-
ponente dmix-disp. 

   vfdaq/LqSWR

aqgesmix

Exp1

d0112,0Lqd








  (12) 

 

8.1.1.2 Rührkesselmodell (LABO) 

Das Modell beruht auf der Annahme einer 
Einmischzone an der Grundwasseroberfläche 
mit einer konstanten Mächtigkeit von einem 
Meter, in der sich analog zu einem idealen 
Rührkessel (Abb. 18) eine komplette Vermi-
schung des eintretenden Sickerwassers mit 
dem durchströmenden Grundwasser einstellt 
(ENGESER 2008). 

Mit den vereinfachenden Annahmen 

■ vollständige Vermischung in der 
Einmischzone (cab = cmix), 

■ Anstrom unbelastet (can = 0), 

■ stationäres Fließgleichgewicht (Qab = Qan + 
Qsi), 

■ konstante Mächtigkeit der Einmischzone 
(1 m) 
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kann auf der Grundlage einer Massenbilanz 
die Mischkonzentration cmix in der Einmischzo-
ne dmix in Abhängigkeit der relevanten Ein-
gangsparameter berechnet werden (Abb. 18).

 

 

Abb. 18:  Rührkesselmodell für die Einmischung von Sickerwasser in das Grundwasser. 

 

Das Verhältnis von csi/cmix wird als Einmisch-
faktor EF bezeichnet und charakterisiert die re-
sultierende Konzentrationsminderung durch 
Verdünnung beim Einmischvorgang. Die For-
mel für EF ergibt sich aus der Massenbilanz:  

EF = 1 + vf * dmix / (SWR * Lq)   (13) 

Aus der Bedingung für den Gefahrenaus-
schluss  

cmix < GFS  csi < GFS * EF 

folgt, dass bei Berücksichtigung des Einmisch-
vorganges die Konzentration des Sickerwas-
sers um den Faktor EF über dem GFS-Wert 
liegen kann, ohne dass eine Überschreitung 
der GFS in der Einmischzone an der Grund-
wasseroberfläche eintritt.  

Für den Fall, dass eine anstromseitige Vorbe-
lastung vorliegt (can > 0), kann mit Berücksich-
tigung der Anstromkonzentration can eine all-
gemeingültige Formel zur Berechnung des 
Einmischfaktors abgeleitet werden: 

EF = 1 + SF * (1 – can/GFS)  (14) 

Der Faktor SF fasst die standortspezifischen 
Einflussparameter zusammen und kann nach 
folgender Formel berechnet werden:  

SWRL

vd
SF

q

fmix




    (15) 

dmix:  Mächtigkeit der Einmischzone [1 m], 

vf:  Filtergeschwindigkeit [m/a], 

Lq:  Länge der Quelle parallel zur Grund-
wasserfließrichtung [m], 

SWR:  Sickerwasserrate [m/a]. 
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8.1.2 Ableitung der 
Kleinräumigkeitsschwelle 

Die Mächtigkeit der Einmischzone wird in der 
Realität durch die standortspezifischen Para-
meter in Gleichung 12 bestimmt. Um bei An-
wendung des Rührkesselmodells (max. zuläs-
sige Mächtigkeit der Einmischzone 1 m) unrea-
listische Situationen auszuschließen, kann die 
Bedingung aufgestellt werden, dass die ge-
samte Mächtigkeit der Einmischzone dmix-ges 
(advektiv und dispersiv, s. 8.1.1.1) maximal die 
vorgegebene Mächtigkeit der Einmischzone 
(1 m) erreichen darf (Abb. 19).  

 

 

Abb. 19:  Prinzipskizze zur Ableitung der Kleinräumigkeitsschwelle. 
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Daraus kann eine standortspezifische maximal 
zulässige Länge der Quelle in Grundwasser-
fließrichtung Lqmax abgeleitet werden. Die sys-
tematische Variation der Einflussparameter 
zeigt, dass Lqmax weitgehend unabhängig von 
den Parametern daq und SWR ist und für große 
Filtergeschwindigkeiten des Grundwassers 
asymptotisch gegen den Wert 9,4 m strebt. Der 
Wert von 9,4 m ist hauptsächlich durch das 
Verhältnis von transversaler zu longitudinaler 
Dispersivität bestimmt (Abb. 17). Da im statisti-
schen Mittel von einer quadratischen Geomet-
rie für die Eintragsfläche ausgegangen werden 
kann, kann dieser Wert zur Ableitung eines 
Schwellenwertes für die Abstrombreite heran-
gezogen werden. Da es sich um eine Abschät-
zung handelt, wird ein Wert von 10 m als aus-
reichende Näherung betrachtet. Mit Bezug auf 
das Prinzip der „kleinräumigen Mittelung“ (s. 
Kap. 5.1.1) wird dieser Wert als Kleinräumig-
keitsschwelle bezeichnet. 

8.1.3 Definition einer Punktquelle 

Schadstoffquellen, die von Altlasten ausge-
hende Grundwasserverunreinigungen verursa-
chen, werden i. d. R. als Punktquellen be-
zeichnet, um sie von großflächigen diffusen 
Quellen (landwirtschaftliche oder atmosphäri-
sche Einträge) abzugrenzen. Bei sogenannten 
„Megasites“ können Altlasten allerdings auch 
großflächige Ausdehnungen erreichen. Im ge-
meinsamen Papier „Grundsätze des nachsor-

genden Bodenschutzes bei punktuellen 
Schadstoffquellen“ von LAWA und LABO 
(2006) und in der Arbeitshilfe der LAWA zur 
Umsetzung der EG-WRRL (LAWA 2003) wer-
den räumlich eng begrenzte Schadstoffquellen, 
wie z. B. Altablagerungen und Altstandorte, 
generell als Punktquellen bezeichnet. Hinweise 
für eine Konkretisierung hinsichtlich Flächen-
größe oder Eintragsintensität geben diese Ar-
beitshilfen allerdings nicht.  

In Anlehnung an die mathematisch-physikali-
sche Definition einer Punktquelle (WIKIPEDIA 
2011):  

A point source of pollution is a single identifiable 
localized source of air, water, thermal, noise or light 
pollution. A point source has negligible extent, 
distinguishing it from other source geometries. 
Sources are called point sources because in math-
ematical modeling, these sources can usually be 
approximated as a mathematical point to simplify 
analysis. The actual source need not be physically 
small, if its size is negligible relative to other length 
scales in the problem. 

und mit Bezug auf die mathematischen Ansät-
ze zur Beschreibung von Fahnen 
(CHARBENEAU 2000) wird eine Quelle, bezogen 
auf ihre Auswirkungen im Grundwasser, als 
punktförmig betrachtet, wenn ihre Ausdehnung 
(Breite bq und Mächtigkeit zq) so gering ist, 
dass sich in einem gewählten Betrachtungsab-
stand xb im Abstrom die Stoffkonzentrationen 
nicht mehr von einer punktförmigen Quelle un-
terscheiden lassen (Abb. 20). 
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Abb. 20:  Prinzipskizze zur Definition einer Punktquelle. 
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8.2 Anhang 2: Kontrollebenenkonzept 
und Stromröhrenmodell 

Voraussetzung für die Anwendung des in Kapi-
tel 8.1 beschriebenen fachlichen Konzepts ist 
die Ermittlung von repräsentativen Konzentra-
tionen und Frachten in den zu betrachtenden 
Kontrollebenen. Im Regelfall liegen innerhalb 
einer Kontrollebene aufgrund der Heterogenität 
des Untergrundes und der individuellen Anord-
nung von Messstellen/Sondierungen unter-
schiedliche hydrogeologische Parameter (kf-
Werte, hydr. Gefälle) und Konzentrationen vor. 
Eine repräsentative Ermittlung des Massen-
flusses (flächenbezogene Fracht) durch die 

Kontrollebene (senkrecht zur Strömungsrich-
tung) setzt eine durchflussproportionale Be-
rechnung über die Kontrollebene voraus. Dafür 
ist eine standortangepasste Unterteilung der zu 
betrachtenden Kontrollebene in Stromröhren 
erforderlich. Der Begriff der Stromröhre stammt 
aus der Fluidmechanik und bezeichnet die Ge-
samtheit aller durch eine Umrandung mit dem 
Querschnitt A hindurchtretenden Stromlinien 
(KINZELBACH 2008). 

Abhängig von der Strömungsrichtung (Sicker-
wasser/vertikal – Grundwasser/horizontal) er-
geben sich die in Abbildung 21 und 22 darge-
stellten Fallgestaltungen. 

 

Abb. 21:  Repräsentative Ermittlung von Sickerwasserfrachten am Ort der Beurteilung auf der Grundlage von Stromröhren. 

 

Für die Ermittlung repräsentativer Frachten in 
einer Kontrollebene (senkrecht zur Strömungs-
richtung) wird diese entsprechend der hydro-
geologischen Situation und den vorhandenen 
Messstellen/Sondierungen in rechteckförmige 
Stromröhren unterteilt. Den Stromröhren wer-
den dann die aus der Erkundung stammenden 

hydrogeologischen Parameter und die reprä-
sentative Konzentration zugeordnet und im 
nächsten Schritt die Volumen- und Massen-
ströme ermittelt. Abschließend werden die 
Teilströme der Stromröhren aufsummiert. Da-
raus können dann repräsentative mittlere Wer-
te für die Kontrollebene ermittelt werden.  
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Abb. 22:  Repräsentative Ermittlung von Frachten in einer Kontrollebene im Grundwasser auf der Grundlage von Stromröh-
ren nach ITRC (2010). 

Die prinzipielle Vorgehensweise bei der Defini-
tion der Stromröhren in einer Kontrollebene 
kann der Abbildung 23 entnommen werden 
und ist in den Fallbeispielen im Kapitel 8.3 er-
läutert.

 

 

Abb. 23:  Definition der Stromröhren in einer Kontrollebene im Grundwasser (s. a. Kap. 8.3.4). 
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8.3 Anhang 3: Fallbeispiele 

Bei den Fallbeispielen handelt es sich um reale 
Fälle, die zum Zwecke der Anonymisierung 
und Verbesserung der Demonstrationseignung 
verändert wurden. Für die Berechnung und 
Bewertung wird das Excel-Programm ElKri-
BaG-x (Ermessensleitende Kriterien bei der 
Bearbeitung altlastbedingter Grundwasserge-
fahren und -schäden mit Excel) verwendet. 
ElKriBaG-x soll eine einfache Handhabung der 
Vorgehensweise ermöglichen. Eine detaillierte 
Benutzungsanleitung findet sich im Kapitel 8.6. 

8.3.1 Fallbeispiel 1 (FG-I/Gefahr) 

Es handelt sich um eine größere Fläche mit 
Bauerschließungsland, auf der im Zuge der 
Vorerkundung mehrere Einzelflächen mit Bau-
schuttauffüllungen und bauschutttypischen Sul-
fatbelastungen des Eluates festgestellt wurden. 

Die Flächen werden mit Hilfe des Leitfadens 
auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungs- 
oder Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen 
bewertet.  

8.3.1.1 Fallbeispiel 1a 

Standortbeschreibung 

Wie aus Abbildung 24 ersichtlich, handelt es 
sich bei der etwa rechteckförmigen Fläche D 
um eine ehemalige bis 1,5 m u. GOK eingetief-
te Sandgrube (Trockenabbau), die mit Erdaus-
hub und Bauschutt verfüllt wurde.  

 

 

 

 

Abb. 24:  Prinzipskizze der Standortsituation für Fallbeispiel 1a. 
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Die Länge der Auffüllungsfläche beträgt ca. 
75 m, die Breite ca. 9 m. Die lange Seite der 
Fläche verläuft in O-W-Richtung. Aufgrund der 
bekannten Auffüllungsproblematik wurden im 
Bauerschließungsgebiet zur Klärung der loka-
len geologischen und hydrogeologischen Si-
tuation und zur Beweissicherung mehrere 
Grundwassermessstellen eingerichtet. Die 
Messstellen sind über die gesamte Aquifer-
mächtigkeit verfiltert. Die typische Schichtab-
folge am Standort besteht aus quartären Abla-
gerungen mit oberflächennahen Feinsanden, 
die zur Tiefe in Mittel- bis Grobsande überge-
hen. Die Basis der quartären Ablagerungen 
wird von einem gering durchlässigen kreide-
zeitlichen Tonstein gebildet. Der Grundwasser-
flurabstand beträgt im Mittel 3 m. Der Grund-
wasserleiter ist ca. 12 m mächtig und weist ei-
nen mittleren kf-Wert von 6 * 10-4 m/s auf (aus 
Korngrößenanalysen abgeschätzt). Das 
Grundwasser fließt von O nach W mit einem 
Gefälle von 0,003. Die Grundwasserneubil-
dung am Standort wurde mit 150 mm/a abge-
schätzt. 

An den aus der Auffüllung entnommenen Pro-
ben wurden Feststoff- und Eluatuntersuchun-
gen duchgeführt. Die Eluatanalysen ergaben 
bauschutttypische Belastungen des Eluates mit 
Sulfat, die im Maximum 1100 mg/l erreichen. 
Die Beprobung der Grundwassermessstellen 
ergab für Sulfat eine Anstromkonzentration von 
50 mg/l. Das Grundwasser der abstromig von 
der Fläche D gelegenen Messstelle zeigt als 
Folge der Beeinflussung durch die Auffüllung 
eine leichte Erhöhung der Sulfatkonzentration 
auf 80–90 mg/l. 

Prüfung und Bewertung 

Aus der bauschutthaltigen Auffüllung gelangt 
sulfatbelastetes Sickerwasser in das Grund-
wasser. Aufgrund der deutlichen Sulfatbelas-
tung des Eluates (Quellkonzentration) und der 
für Sulfat anzunehmenden fehlenden Rückhal-
te- und Abbauwirkung ist davon auszugehen, 
dass die Sulfatkonzentration am Ort der Beur-
teilung der Quellkonzentration entspricht und 
damit die GFS für Sulfat (240 mg/l) deutlich 
überschreitet. Nach geltenden wasserrechtli-
chen Maßstäben begründet dies einen Gefah-
renverdacht. Eine Überschreitung der GFS im 
Grundwasser (Schaden) wurde bisher aller-
dings nicht nachgewiesen. Insofern entspricht 
der Fall der FG-I (Gefahr). 

Die Prüfung im Hinblick auf das Überschreiten 
der Gefahrenschwelle oder der Maßnahmen-
schwelle erfolgt entsprechend der in Kapi-
tel 6.1 beschriebenen Vorgehensweise. Die 
Berechnung wird mit dem Excel-Programm 
ElKriBaG-x durchgeführt. Als relevante Strom-
röhre für die Kontrollebene KE-0 (OdB) wird 
die gesamte horizontale Auffüllungsfläche defi-
niert (Abb. 24 und 25). Die relevanten Aquifer-
eigenschaften werden in der Kontrollebene KE-
A beschrieben. Dabei wird entsprechend der 
voll verfilterten Anstrommessstelle eine Strom-
röhre mit der Breite der Auffüllungsfläche an-
genommen (Abb. 26). 

Prüfschritte Gefahrenschwelle  
(n. Kap. 6.1.1) 

1.  maximal zu erwartende Stoffkonzentration 
im Sickerwasser am OdB: 1100 mg/l,  

2.  Sickerwasserfracht am OdB: 111 375 g/a,  

3.  max. zulässige Stoffkonzentration csi-max am 
OdB: 1198,7 mg/l,  

4.  max. zulässige Fracht Eschwell: 136 235 g/a. 

Die Bewertung (Abb. 27) ergibt keine Über-
schreitung der Gefahrenschwelle und damit 
auch keine Überschreitung der Maßnahmen-
schwelle. Die Fläche D kann bezüglich des 
Wirkungspfades Boden – Grundwasser aus 
der weiteren Bearbeitung als Verdachtsfläche 
ausgeschieden werden. 
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Abb. 25:  Beschreibung der Kontrollebene KE-0 mit ElKriBaG-x. 
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Abb. 26:  Beschreibung der Kontrollebene KE-A mit ElKriBaG-x. 
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Abb. 27:  Ergebnis der Bewertung im Hinblick auf Gefahrenschwelle und Maßnahmenschwelle (MS-G) für das  
Fallbeispiel 1a mit ElKriBaG-x. 
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8.3.1.2 Fallbeispiel 1b 

Standortbeschreibung 

Wie aus Abbildung 28 ersichtlich, handelt es 
sich bei der Fläche B ebenfalls um eine ehe-
malige bis 2 m u. GOK eingetiefte Sandgrube 
(Trockenabbau), die mit Erdaushub und Bau-
schutt verfüllt wurde.  

Die Fläche mit elliptischem Umriss ist mit ihrer 
großen Achse (250 m) nach NW in Fließrich-
tung des Grundwassers orientiert. Die Länge 
der kleinen Achse quer zur Grundwasserfließ-
richtung beträgt 70 m. Die geologische und 
hydrogeologische Situation entspricht weitge-
hend dem Fallbeispiel 1a. 

 

Abb. 28:  Prinzipskizze der Standortsituation für Fallbeispiel 1b. 

 

Der Grundwasserflurabstand beträgt im Mittel 
3 m. Die Mächtigkeit des Grundwasserleiters 
ist etwas geringer als im Fallbeispiel 1a und 
beträgt ca. 10 m. Der mittlere kf-Wert liegt bei 
5 * 10-4 m/s. Das hydraulische Gefälle liegt bei 
0,003. Die Grundwasserneubildung am Stand-
ort wurde mit 200 mm/a abgeschätzt. 

Die Eluatanalysen ergaben Sulfatkonzentratio-
nen, die im Maximum 1500 mg/l (ungefähre 
Löslichkeit von Gips) erreichen. Das abstromi-
ge Grundwasser weist gegenüber dem An-
strom (75 mg/l) deutlich erhöhte Sulfatkonzen-
trationen (120 mg/l) auf. 
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Prüfung und Bewertung 

Analog zur Situation bei der Fläche D ist davon 
auszugehen, dass auch von der Fläche B 
sulfatbelastetes Sickerwasser in das Grund-
wasser eingetragen wird. Trotz der deutlichen 
Sulfatbelastung des Eluates und der erheblich 
größeren Fläche wurde im Grundwasser bisher 
keine Überschreitung der GFS (Schaden) 

nachgewiesen. Insofern entspricht auch das 
Fallbeispiel 1b der Fallgestaltung I (Gefahr). 

Die Prüfung im Hinblick auf das Überschreiten 
der Gefahrenschwelle bzw. der Maßnahmen-
schwelle erfolgt entsprechend der im Kapitel 
6.1 beschriebenen Vorgehensweise. Für die 
Berechnung wird das Excel-Programm ElKri-
BaG-x verwendet.  

 

Abb. 29:  Beschreibung der Kontrollebene KE-0 mit ElKriBaG-x. 

 

Als relevante Stromröhre für die Kontrollebene 
KE-0 (OdB) wird die gesamte horizontale Auf-
füllungsfläche herangezogen. Da in ElKriBaG-x 
nur rechteckförmige Stromröhren eingegeben 
werden können, muss die elliptische Fläche 
durch eine Rechtecksfläche approximiert wer-
den. Im Grundsatz stehen dafür bis zu 30 
Stromröhren zur Verfügung. Im vorliegenden 

Fall wird aus Gründen der Vereinfachung nur 
eine äquivalente rechteckförmige Stromröhre 
mit dem Flächeninhalt und der Länge der Ellip-
se verwendet. Daraus resultiert eine äquivalen-
te Breite der Stromröhre von 55 m (Abb. 29). 
Die relevanten Aquifereigenschaften werden in 
der Kontrollebene KE-A definiert. Da nur eine 
(voll verfilterte) Anstrommessstelle zur Verfü-
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gung steht, wird angenommen, dass diese für 
den gesamten Anstromquerschnitt (Breite 
senkrecht zur Grundwasserfließrichtung 55 m 
in Abb. 29) repräsentativ ist (Abb. 30). 

 

 

Abb. 30:  Beschreibung der Kontrollebene KE-A mit ElKriBaG-x. 

Prüfschritte Gefahrenschwelle  
(n. Kap. 6.1.1) 

1.  maximal zu erwartende Stoffkonzentration 
im Sickerwasser am OdB: 1500 mg/l, 

2.  Sickerwasserfracht am OdB: 4125,0 kg/a, 

3.  max. zulässige Stoffkonzentration csi-max am 
OdB: 396,1 mg/l, 

4.  max. zulässige Fracht Eschwell: 113529,6 g/a. 

Die Bewertung (Abb. 31) ergibt eine Über-
schreitung der Gefahrenschwelle. Daher ist zu 
prüfen, ob auch die Maßnahmenschwelle 
überschritten wird. 
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Abb. 31:  Ergebnis der Bewertung im Hinblick auf Gefahrenschwelle und Maßnahmenschwelle (MS-G) für das Fallbei-
spiel 1b mit ElKriBaG-x. 

Prüfschritte Maßnahmenschwelle (MS-G) 
(n. Kap. 6.1.2) 

1.  maximal zu erwartende Stoffkonzentration 
im Sickerwasser am OdB: 1500 mg/l, 

2.  Sickerwasserfracht am OdB: 4125,0 kg/a, 

3.  max. zulässige Stoffkonzentration csi-max am 
OdB: 1801,0 mg/l, 

4.  max. zulässige Fracht Eger: 39735,4 kg/a. 

Die Maßnahmenschwelle wird nicht überschrit-
ten. Auf die Durchführung weiterer Untersu-
chungs- oder Sicherungs- bzw. Sanierungs-
maßnahmen kann trotz der festgestellten Ge-
fahr verzichtet werden.  
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8.3.2 Fallbeispiel 2 (FG-II/Schaden) 

Standortbeschreibung 

Wie aus Abbildung 32 ersichtlich, handelt es 
sich um einen ehemaligen Nassabbau von 
Sand, der mit Bodenmaterial aus einem Hüt-
tenwerksgelände verfüllt wurde. Die Länge der 
Auffüllungsfläche beträgt ca. 45 m, die Breite 
ca. 8 m. Die lange Seite der ungefähr rechteck-
förmigen Fläche verläuft in O-W-Richtung. Die 
Fläche ist Teil eines größeren Parkplatzareals 
und komplett mit einer Asphaltdecke versiegelt. 
Der untere Teil der Auffüllung (ca. 0,5 m) liegt 
im gesättigten Bereich. Die typische Schichtab-
folge am Standort besteht aus quartären Abla-
gerungen mit oberflächennahen Feinsanden, 
die zur Tiefe in Mittel- bis Grobsande überge-
hen. Die Basis des oberen Grundwasserleiters 
wird von einem gering durchlässigen Geschie-
belehm gebildet. Der Grundwasserflurabstand 
beträgt im Mittel 3 m. Der obere Grundwasser-
leiter ist im Mittel 3 m mächtig und weist einen 
mittleren kf-Wert von 5,3 * 10-4 m/s auf (aus 
Korngrößenanalysen abgeschätzt). Das 
Grundwasser fließt von W nach O mit einem 

Gefälle von 0,003. Die Grundwasserneubil-
dung am Standort kann wegen der vorhande-
nen Versiegelung vernachlässigt werden.  

Aufgrund von Hinweisen auf erhöhte Kupfer-
konzentrationen in einem ca. 200 m entfernten 
Gartenbrunnen im Abstrom wurden mehrere 
Proben aus dem Auffüllungsbereich entnom-
men und Feststoff- sowie Eluatuntersuchungen 
durchgeführt. Dabei wurde eine Kupferbelas-
tung des Bodenmaterials festgestellt. Im S4-
Eluat wurden Kupferkonzentrationen zwischen 
50 und 80 μg/l gemessen. Daher wurden un-
mittelbar abstromseitig der Auffüllung drei DP-
Sondierungen mit Grundwasserprobenahme in 
jeweils zwei Tiefenlagen (Filterstrecke 0,5 m) 
durchgeführt.  

Dabei wurde im zentralen Abstrom des Stand-
ortes (DP1) eine leichte Überschreitung der 
GFS für Kupfer (21 μg/l) festgestellt, die sich 
allerdings auf den oberen Teil des Aquifers be-
schränkt (s. Tab. in Abb. 32). Die Hintergrund-
konzentration für Kupfer wurde mit Hilfe eines 
weiter entfernten Entnahmebrunnens mit 5 μg/l 
abgeschätzt.  
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Abb. 32:  Standortsituation für Fallbeispiel 2. 

 

Prüfung und Bewertung 

Nach wasserrechtlichen Maßstäben liegt im 
abstromigen Grundwasser der Auffüllung eine 
räumlich eng begrenzte Überschreitung der 
GFS vor. Aufgrund der Belastung des Eluates 
ist nicht auszuschließen, dass dies auf die 
Durchströmung der Basis der Auffüllung mit 
Grundwasser zurückzuführen ist. Insofern ent-
spricht der Fall der FG-IIb (Schaden).  

Die Prüfung im Hinblick auf das Überschreiten 
der Schadensschwelle oder der Maßnahmen-
schwelle (MS-S) erfolgt entsprechend der in 
Kapitel 6.2.1 beschriebenen Vorgehensweise. 
Die Abschätzung der über den Abstromquer-
schnitt der KE-I gemittelten Konzentration und 
Fracht wird mit Hilfe eines Stromröhrenmodel-
les durchgeführt (Abb. 33). Für die Betrachtung 
wird nur der obere Abschnitt des Aquifers her-
angezogen. 
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Abb. 33:  Stromröhrenmodell für das Fallbeispiel 2 (Schadensschwelle). 

 

Die Berechnung und Bewertung erfolgt mit 
dem Excel-Programm ElKriBaG-x (Abb. 34 und 
35). 

Prüfschritte Schadensschwelle  
(n. Kap. 6.2.1) 

1a)  abströmende Fracht in KE-I: 6,12 g/a, 

1b)  mittlere Stoffkonzentration in KE-I: 
13,56 μg/l, 

2.  max. zulässige Fracht Eschwell: 7,0 g/a. 

Die Bewertung (Abb. 35) ergibt keine Über-
schreitung der Schadensschwelle und damit 
auch keine Überschreitung der Maßnahmen-
schwelle. Die Fläche kann aus der weiteren 
Bearbeitung als Verdachtsfläche ausgeschie-
den werden. (Bei einer im Anschluss an die 
Untersuchungen durchgeführten Überprüfung 
des Gartenbrunnens stellte sich heraus, dass 
die Kupferbelastung durch den Brunnenausbau 
verursacht war). 

 



GeoBerichte 22 50

 

Abb. 34:  Beschreibung der Kontrollebene I mit ElKriBaG-x. 
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Abb. 35:  Ergebnis der Bewertung im Hinblick auf die Schadensschwelle für das Fallbeispiel 2 mit ElKriBaG-x. 
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8.3.3 Fallbeispiel 3 (FG-II/Schaden) 

Standortbeschreibung 

Wie aus Abbildung 36 ersichtlich, handelt es 
sich um ein größeres Areal eines metallverar-
beitenden Betriebes, auf dem es infolge des 
Einsatzes von LCKW (hauptsächlich Tetra-
chlorethen) als Entfettungsmittel zu Einträgen 
in den Untergrund kam, die zu einer gravieren-
den Verunreinigung des Grundwassers im 

Abstrom der Eintragsbereiche führte. Im west-
lichen Abstrom des Betriebsgeländes befindet 
sich eine Kleingartenanlage mit zahlreichen 
Gartenbrunnen, deren Nutzung aufgrund der 
Verunreinigung des Grundwassers mit LCKW 
eingeschränkt werden musste. Auf dem Be-
triebsgrundstück selbst findet keine Nutzung 
des Grundwassers statt. Es sind auch keine 
Oberflächengewässer auf dem Betriebsgrund-
stück vorhanden. 

 

Abb. 36:  Standortsituation für Fallbeispiel 3. 

 

Der Schaden auf dem Betriebsgelände konnte 
durch eine mehrjährige Bodenluftabsaugung in 
Kombination mit einer hydraulischen Maßnah-
me im Grundwasser (Pump-&-Treat-Verfahren) 
erfolgreich saniert werden. Die Sanierungs-
maßnahmen wurden nach acht Jahren auf-
grund von Verhältnismäßigkeitsbetrachtungen 
eingestellt. Daran anschließend folgte eine 
mehrjährige Nachsorgephase mit begleiten-
dem Monitoring.  

Die typische hydrogeologische Situation am 
Standort ist aus Abbildung 37 (Schnitt in KE-I 
quer zur Grundwasserfließrichtung) ersichtlich. 
Danach liegen unter Auffüllungen schwanken-
der Mächtigkeit ca. 2–3 m mächtige Ablage-
rungen aus Auelehm, die von 4–6 m mächtigen 
grundwasserführenden Sanden und Kiesen un-
terlagert werden. Die Basis des Aquifers wird 
durch einen Tonstein gebildet. In Zeiten höhe-
rer Grundwasserstände im Frühjahr ist das 
Grundwasser gespannt. Die Fließrichtung des 
Grundwassers ist nach WSW orientiert. 
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Abb. 37:  Hydrogeologische Situation für Fallbeispiel 3. 

 

Für die Bewertung werden die Brunnen in den 
Kontrollebenen KE-I (unmittelbarer Abstrom) 
und KE-II (abstromseitige Grundstücksgrenze 
ca. 150 m Abstand von KE-I) entsprechend 
Abbildung 36 herangezogen.  

Prüfung und Bewertung 

Die seinerzeit von der zuständigen Behörde 
getroffene Entscheidung, die Sanierungsmaß-
nahmen aus Verhältnismäßigkeitsgründen zu 
beenden, wird auf Grundlage der ermessens-

leitenden Kriterien geprüft und bewertet. Ent-
sprechend der Situationsbeschreibung handelt 
es sich um einen Grundwasserschaden (FG-
II). Die Abschätzung der über die Abstromquer-
schnitte der Kontrollebenen KE-I und KE-II 
gemittelten Konzentrationen und Frachten wird 
mit Hilfe eines Stromröhrenmodells durchge-
führt (Abb. 38–41). Die Stromröhren wurden 
entsprechend den vorhandenen Grundwas-
sermessstellen in den Kontrollebenen KE-I und 
KE-II konstruiert. Die Beschreibung und Be-
rechnung erfolgt mit dem Excel-Programm 
ElKriBaG-x (Tabellenblatt KE-I).  
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Abb. 38:  Stromröhrenmodell (KE-I) für das Fallbeispiel 3. 
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Abb. 39:  Beschreibung der Kontrollebene I mit ElKriBaG-x. 

 

Abb. 40:  Stromröhrenmodell (KE-II) für das Fallbeispiel 3. 
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Abb. 41:  Beschreibung der Kontrollebene II mit ElKriBaG-x. 

 

Prüfschritte Schadensschwelle  
(n. Kap. 6.2.1) 

1a)  abströmende Fracht in KE-I : 4615,0 g/a, 

1b)  mittlere Stoffkonzentration in KE-I: 
43,48 μg/l, 

2.  max. zulässige Fracht Eschwell: 41,6 g/a. 

Die Bewertung (Abb. 42) ergibt eine deutliche 
Überschreitung der Schadensschwelle. Daher 
ist zu prüfen, ob auch die Maßnahmenschwelle 
überschritten wird.  

Prüfschritte Maßnahmenschwelle (MS-S)  
(n. Kap. 6.2.2) 

Regelfall (Beurteilungsebene KE-I) 

1a)  abströmende Fracht in KE-I : 4615 g/a, 

1b)  mittlere Stoffkonzentration in KE-I: 
43,48 μg/l, 

2.  max. zulässige Fracht Eger: 14569,6 g/a. 

Die Bewertung ergibt eine Überschreitung der 
Maßnahmenschwelle (Abb. 42) für die Kontroll-
ebene KE-I. Es wird daher geprüft, ob an der 
Grundstücksgrenze (KE-II) die Maßnahmen-
schwelle eingehalten wird. In der KE-II stehen 
nur drei Grundwassermessstellen für die Kon-
struktion eines Stromröhrenmodelles zur Ver-
fügung (Abb. 40). Die Beschreibung und Be-
rechnung erfolgt mit dem Tabellenblatt KE-II 
des Excel-Programmes ElKriBaG-x (Abb. 41). 
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Ausnahmefall (Beurteilungsebene KE-II) 

1a)  abströmende Fracht in KE-II : 2048,7 g/a, 

1b)  mittlere Stoffkonzentration in KE-I: 
19,3 μg/l, 

2.  max. zulässige Fracht Eger: 14569,6 g/a. 

Die Bewertung ergibt eine knappe Unterschrei-
tung der Maßnahmenschwelle an der Grund-
stücksgrenze (Abb. 42). Die Reduzierung der 
Fracht und der Konzentration ist auf biologi-
sche Abbauprozesse im Grundwasser zurück-
zuführen (nachgewiesen durch den Metabolit-
Anteil im LCKW-Spektrum). Da sich auf dem 
Grundstück keine grundwasserabhängigen 
Oberflächengewässer befinden und auch keine 
sensible Nutzung stattfindet, kann auf eine 
Fortsetzung von Sanierungsmaßnahmen ver-
zichtet und die weitere Vorgehensweise auf ein 
Monitoring beschränkt werden.  

Das Ergebnis der Überprüfung mit Hilfe des 
Leitfadens ist damit in Übereinstimmung mit 
der 1997 durch die zuständige Behörde ge-
troffenen Entscheidung. Die am Standort bis 
zum Jahr 2010 durchgeführte Überwachung 
des Grundwassers ergab einen weiteren 
Rückgang der LCKW-Konzentrationen in den 
Kontrollebenen KE-I und KE-II, so dass die 
Fläche im Jahr 2010 aus der Nachsorge ent-
lassen werden konnte.  
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Abb. 42:  Ergebnis der Bewertung im Hinblick auf die Schadensschwelle/Maßnahmenschwelle für das Fallbeispiel 3 mit 
ElKriBaG-x. 
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8.3.4 Fallbeispiel 4 (FG-II/Schaden) 

Standortbeschreibung 

Bei dem hier vorgestellten Fallbeispiel handelt 
es sich um das Werksgelände eines gummi-
verarbeitenden Betriebes (Abb. 43). Infolge 
des Einsatzes von Lösemitteln kam es zu Ein-
trägen in den Untergrund, die zu einer erhebli-
chen Verunreinigung des Grundwassers mit 
Tetrachlorethen führten. Durch eine mehrjähri-
ge Bodenluftabsaugung inklusive einer Pump-
&-Treat-Maßnahme im Quellbereich konnten 
die LHKW-Konzentrationen in der ungesättig-

ten Zone und dem oberflächennahen Aquifer-
bereich deutlich gesenkt werden. Der Quellbe-
reich wurde aus produktionstechnischen Grün-
den nicht näher erkundet. Das Gelände ist 
komplett versiegelt (überbaut). Die vom Quell-
bereich ausgehende Fahne (Abb. 43) wurde an 
der Grundstücksgrenze senkrecht zur Fließ-
richtung in ihrem Querschnitt abgegrenzt 
(Kontrollebene II). Aufgrund der noch deutli-
chen LCKW-Konzentrationen in der Fahne wird 
an der Grundstücksgrenze eine hydraulische 
Sicherungsmaßnahme (Pump-&-Treat) durch-
geführt. 

 

Abb. 43:  Standortsituation für Fallbeispiel 4. 
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Der obere Grundwasserleiter besteht aus quar-
tären Lössderivaten und Fließerden und kann 
aufgrund unterschiedlicher Durchlässigkeiten 
in einen oberen und einen mittleren Aquiferbe-
reich gegliedert werden. Die Basis des oberen 
Grundwasserleiters wird durch eine Torf- und 
Schluff/Ton-Schicht (Eem) gebildet. Unterhalb 
des Eem folgt der untere Grundwasserleiter, 

der nach dem Stand der Erkundung nur im 
Spurenbereich mit LCKW verunreinigt ist 
(Abb. 44). Die Mächtigkeit des oberen Grund-
wasserleiters (oberer und mittlerer Bereich) 
liegt im Mittel zwischen 10 und 11 m. Die 
Grundwasserfließrichtung ist im Bereich der 
Grundstücksgrenze nach NNE orientiert. 

 

Abb. 44:  Geologisches Profil in Kontrollebene II (Blick in Grundwasserfließrichtung). 

 

Prüfung und Bewertung 

Entsprechend der Standortbeschreibung han-
delt es sich um einen Grundwasserschaden 
(FG-II). Eine Betrachtung der Kontrollebene I 
unmittelbar abstromseitig der Quelle ist auf-
grund des eingeschränkten Erkundungsstan-
des infolge der Überbauung nicht möglich. Da-
her werden für die Bewertung die Messstellen 
in der Kontrollebene II (Grundstücksgrenze) 
herangezogen. Diese liegt etwa 150 m 
abstromig der Schadensquelle. Da eine Prü-
fung im Hinblick auf das Überschreiten der 

Schadensschwelle nur in der Kontrollebene I 
unmittelbar abstromseitig der Quelle erfolgen 
kann, ist im vorliegenden Fall von einer Über-
schreitung der Schadensschwelle auszugehen 
und die Bewertung in der Kontrollebene II im 
Hinblick auf die Überschreitung der Maßnah-
menschwelle für den Ausnahmefall vorzuneh-
men. Die Abschätzung der über den Abstrom-
querschnitt der Kontrollebene KE-II gemittelten 
Konzentrationen und Frachten wird mit Hilfe 
eines Stromröhrenmodelles durchgeführt (Abb. 
45 und 46). Die Stromröhren wurden entspre-
chend der hydrogeologischen Situation und 
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den vorhandenen Grundwassermessstellen in 
der Kontrollebene KE-II konstruiert. Die Lage 
und Ausdehnung der rechteckförmigen Strom-
röhren in der Kontrollebene sind durch die Ko-
ordinaten von 2 gegenüberliegenden Eckpunk-
ten relativ zum Ursprungspunkt definiert. Der 
Ursprung ist in die linke obere Ecke der Kont-
rollebene (Blickrichtung in die Grundwasser-
fließrichtung) gelegt. 

Die Beschreibung und Berechnung erfolgt mit 
dem Excel-Programm ElKriBaG-x (Tabellen-
blatt KE-II).  

 

 

Abb. 45:  Stromröhrenmodell für die Kontrollebene KE-II. 
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Abb. 46:  Beschreibung der Kontrollebene KE-II mit ElKriBaG-x. 

 

Prüfschritte Maßnahmenschwelle (MS-S ) 
(n. Kap. 6.2.2) 

Ausnahmefall (Beurteilungsebene KE-II) 

1a)  abströmende Fracht in KE-II : 4203,7 g/a, 

1b)  mittlere Stoffkonzentration in KE-II: 
295,0 μg/l, 

2.  max. zulässige Fracht Eger: 1282,3 g/a. 

Die Bewertung ergibt eine deutliche Über-
schreitung der Maßnahmenschwelle an der 
Grundstücksgrenze (Abb. 47). Die laufende 
hydraulische Sicherungsmaßnahme steht da-
mit im Einklang mit dem Ergebnis der Bewer-
tung nach dem Leitfaden. Eine Beendigung der 
Sicherungsmaßnahme wäre bei Anwendung 
der Kriterien des Leitfadens frühestens bei Un-
terschreitung der Maßnahmenschwelle mög-
lich. 
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Abb. 47:  Ergebnis der Bewertung im Hinblick auf die Maßnahmenschwelle für das Fallbeispiel 4 mit ElKriBaG-x. 
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8.4 Anhang 4: Abkürzungen und 
Symbole 

8.4.1 Abkürzungsverzeichnis 

AL-
Kataster 

Altlastenkataster 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz 

BBodSchV Bundes-Bodenschutzverordnung 

BMU Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicher-
heit 

DNAPL Dense Non Aqueous Phase  
Liquid 

DU Detailuntersuchung 

EF Einmischfaktor 

EG-WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie 

ErsatzBV Ersatzbaustoffverordnung 

EZ Einmischzone 

FG Fallgestaltung 

GFS Geringfügigkeitsschwellenwerte 

GrwV Grundwasserverordnung 

GW Grundwasser 

KE Kontrollebene 

LABO Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft  
Bodenschutz 

LAGA Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Abfall 

LAWA Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser 

LBEG Landesamt für Bergbau, Energie 
und Geologie 

LNAPL Light Non Aqueous Phase Liquid 

MNA Monitored Natural Attenuation 

MS Maßnahmenschwelle 

MS-G Maßnahmenschwelle bei  
bestehender Gefahr einer  
GW-Verunreinigung (FG-I) 

MS-S Maßnahmenschwelle bei einge-
tretenem GW-Schaden (FG-II) 

MU Niedersächsisches Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klima-
schutz 

NAPL Non Aqueous Phase Liquids 

NLfB Niedersächsisches Landesamt 
für Bodenforschung  
(seit 2006 LBEG) 

OdB Ort der Beurteilung 

OU orientierende Untersuchung 

PW Prüfwert 

RdErl. Runderlass 

SBV schädliche Bodenveränderung 

SF Standortfaktor 

SWR Sickerwasserrate 

UBA Umweltbundesamt 

UMK Umweltministerkonferenz 

US-EPA US-Environmental Protection 
Agency 

VwV-BW Verwaltungsvorschrift Baden-
Württemberg 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 
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8.4.2 Symbolverzeichnis 

Tab. 7: Symbolverzeichnis (Dimensionen: L: Länge, T: Zeit, M: Masse). 

Symbol Dimension Einheit Bedeutung

A L² m² Fläche 

AKE L² m² Querschittsfläche Kontrollebene 

Amix L² m² Querschnittsfläche der Einmischzone 

Aq L² m² Abstromquerschnitt (Eintragsfläche) 

BKE L m Breite Kontrollebene 

b L m Breite der Sromröhre 

bq L m Breite der Quelle 

c M/L³ µg/l Stoffkonzentration Stromröhre 

cab M/L³ µg/l Stoffkonzentration im GW-Abstrom 

can M/L³ µg/l Stoffkonzentration im GW-Anstrom 

cgw M/L³ µg/l Stoffkonzentration im GW 

cKE M/L³ µg/l mittlere Stoffkonzentration im GW in der Kontrollebene (s. cm) 

cm M/T³ µg/l mittlere Stoffkonzentration im GW in der Kontrollebene (s. cKE) 

cmix M/L³ µg/l mittlere Stoffkonzentration in der Einmischzone 

cq M/L³ µg/l Quellkonzentration  

csi M/L³ µg/l Stoffkonzentration im Sickerwasser 

csi(OdB) M/L³ µg/l Stoffkonzentration im Sickerwasser am Ort der Beurteilung 

csi-max M/L³ µg/l maximal zulässige Stoffkonzentration im Sickerwasser 

d L m Mächtigkeit Stromröhre 

daq L m Aquifermächtigkeit 

dm L m mittl. Mächtigkeit der Kontrollebene 

dmix L m Mächtigkeit der Einmischzone 

dmix-adv L m advektive Mächtigkeit der Einmischzone 

dmix-disp L m dispersive Mächtigkeit der Einmischzone 

dmix-ges L m gesamte Einmischzonenmächtigkeit 

E M/T g/a Fracht (Emission) 

EF  [–] Einmischfaktor 

Eger M/T g/a geringe Fracht 

EKE M/T g/a Fracht an der Kontrollebene 

EP1   Eckpunkt 1 (Rechteckfläche bzw. Stromröhre) 

EP2   Eckpunkt 2 (Rechteckfläche bzw. Stromröhre) 

EGW M/T g/a Abströmende Fracht im GW (Kontrollebene) 

Eq M/T g/a Fracht (Emission), bezogen auf die Quelle 

Eschwell M/T g/a Schwellenfracht Gefahr/Schadenschwelle für die Fracht 

Esi M/T m/a Sickerwasserfracht 

fs  [–] Skalenfaktor Dispersivität 

GFS M/L³ µg/l Geringfügigkeitsschwellenwert 

i L/L [–] hydraulisches Gefälle 

Jm M/(L² *T) g/(m² * a) mittl. Massenfluss Kontrollebene  

Jq M/(L² *T) g/(m² * a) Quellstärke 

kf L/T m/s Durchlässigkeitsbeiwert 
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Tab. 7: Symbolverzeichnis (Dimensionen: L: Länge, T: Zeit, M: Masse; Fortsetzung). 

Symbol Dimension Einheit Bedeutung 

Lk L m Länge der Quelle entsprechend Koordinaten in KE-0 

Lp L m Länge der Quelle, projiziert auf die GW-Fließrichtung in KE-0 

Lq L m Länge der Quelle in GW-Fließrichtung 

ne L³/L³ [–] effektives Porenvolumen 

Q L³/T m³/a Volumenstrom 

Qab L³/T m³/a Q-Grundwasserabstrom 

Qan L³/T m³/a Q-Grundwasseranstrom 

Qsi L³/T m³/a Q-Sickerwassserstrom 

SF  [–] Standortfaktor 

SWR L/T m/a Sickerwasserrate 

t T a Transportzeit 

vf L/T m/a Filtergeschwindigkeit 

vfm L/T m/a mittl. Filtergeschwindigkeit in der Kontrollebene 

vx L/T m/a horizontale Geschwindigkeit GW 

vz L/T m/a vertikale Geschwindigkeit Sickerwasser 

vz0 L/T m/a Sickerwassergeschwindigkeit beim Eintritt in das GW 

xb L m Betrachtungsabstand 

x1 L m x-Koordinate EP1 (Stromröhre) 

x2 L m x-Koordinate EP1 (Stromröhre) 

y1 L m y-Koordinate EP1 (Stromröhre) 

y2 L m y-Koordinate EP2 (Stromröhre) 

z1 L m z-Koordinate EP1 (Stromröhre) 

z2 L m z-Koordinate EP1 (Stromröhre) 

zadv L m advektive Einmischtiefe 

zdisp L m dispersive Einmischtiefe 

zq L m 
Mächtigkeit des kont. GW-Querschnittes im unmittelbaren 
Abstrom der Quelle 

αl L m longitudinale Dipersivität (x-Richtung) 

αv L m transversale Dispersivität (z-Richtung) 

 

 



67 

8.5 Anhang 5: Glossar 

Advektion 

Bewegung des gelösten Stoffes mit der 
Grundwasserströmung. 

Diffusion 

Durchmischung von Stoffen aufgrund von Kon-
zentrationsunterschieden. 

Dispersion 

Im Grundwasser ablaufender Vermischungs-
prozess aufgrund von Strömung und Diffusion. 

DNAPL (Dense Non Aqueous Phase Liquid) 

Schwerphase – organische Flüssigkeiten, die 
sich nicht mit Wasser mischen und eine höhere 
Dichte als Wasser besitzen. 

Emission 

Von einer Quelle ausgehende Fracht (Mas-
se/Zeit). 

Grundwasserkörper 

Ein abgegrenztes Volumen innerhalb eines 
oder mehrerer Grundwasserleiter. 

Isokonzen 

Flächen gleicher Schadstoffkonzentration; 
Konzentrationsgleichen. 

Kontaktgrundwasser 

Grundwasser, das im direkten Kontakt mit der 
Schadstoffquelle steht. 

LNAPL (Light Non Aqueous Phase Liquid) 

Leichtphase – organische Flüssigkeiten, die 
sich nicht mit Wasser mischen und eine gerin-
gere Dichte als Wasser besitzen. 

longitudinal 

In Längsrichtung. 

NAPL (Nonaqueous Phase Liquids) 

Organische Flüssigkeiten, die sich nicht oder 
kaum mit Wasser mischen. 

Ort der Beurteilung (OdB) 

Übergangsbereich von der ungesättigten in die 
gesättigte Zone. 

Primärquelle 

Schadstoffe, die in fester oder flüssiger Form in 
der Bodenmatrix gebunden oder im Porenraum 
vorhanden sind. 

Sekundärquelle 

Schadstoffe, die aufgrund reversibler Anreiche-
rung und Wiederfreisetzung im weiteren GW-
Abstrom einer Primärquelle vorkommen. Ursa-
che hierfür sind Sorptions- oder Matrixdiffusi-
onsprozesse. 

Sorption 

Prozesse, die zu einem Übergang eines gelös-
ten Stoffes in der Wasserphase an die Ober-
fläche oder in die Matrix eines mit der Wasser-
phase in Kontakt stehenden Feststoffes führen.  

stationär 

Physikalischer Vorgang, dessen Kenngrößen 
unabhängig von der Zeit sind. 

stationäre Strömung 

Strömung, bei der die Geschwindigkeitsvekto-
ren an jeder Stelle des Strömungsfeldes nach 
Betrag und Richtung zeitlich konstant sind. 

Stromlinien 

Linien, die zu einem gegebenen Zeitpunkt an 
jedem Ort tangential zum jeweiligen Ge-
schwindigkeitsvektor des Strömungsfeldes ver-
laufen. 

Stromröhren 

Gesamtheit aller durch die Berandung eines 
Querschnittes hindurchtretenden Stromlinien. 

transversal 

In Querrichtung. 
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8.6 Anhang 6: Benutzungsanleitung 
ElKriBaG-x 

8.6.1 Zielsetzung 

Um eine einfache und schnelle Anwendung 
des Leitfadens in der Praxis zu gewährleisten, 
wurde das Excel-Programm ElKriBaG-x (Er-
messensleitende Kriterien bei der Bearbeitung 
altlastbedingter Grundwassergefahren und 
-schäden mit Excel) erstellt.  

8.6.2 Aufbau der Arbeitsmappe 

Die Excel-Arbeitsmappe ElKriBaG-x enthält 
sieben Tabellenblätter in der Reihenfolge Ge-
fahr, KE-A, KE-0 Schaden, KE-I, KE-II und 
GFS (Abb. 48).  

Die Tabellenblätter „Gefahr“ und „Schaden“ 
dienen zur Ermittlung und Bewertung der rele-
vanten Prüfkriterien entsprechend der im Kapi-
tel 6 beschriebenen Vorgehensweise. Abhän-
gig von der vorliegenden Fallgestaltung „Ge-
fahr“ bzw. „Schaden“ ist das entsprechende 
Tabellenblatt auszuwählen. Eingaben können 
ausschließlich in den gelb unterlegten Zellen 
gemacht werden, die restlichen Zellen sind für 
eine Eingabe gesperrt.  

In den Tabellenblättern „Gefahr“ und „Scha-
den“ ist nur die Eingabe des zu betrachtenden 
Schadstoffes und die zugehörigen GFS erfor-
derlich. Die Eingabe der sonstigen Parameter 
und die rechnerische Ermittlung der für die 
Bewertung in den Tabellenblättern „Gefahr“ 
und „Schaden“ erforderlichen Prüfparameter 
erfolgt in den Tabellenblättern der zugehörigen 
Kontrollebenen. Die zu betrachtenden Kon-
trollebenen sind abhängig von der Fallgestal-
tung und als Spalten in den Tabellenblättern 

„Gefahr“ und „Schaden“ aufgeführt. Die zu den 
Tabellenblättern „Gefahr“ und Schaden“ zuge-
hörigen Kontrollebenen sind in Tabelle 8 auf-
geführt. Zur einfacheren Orientierung für den 
Anwender sind die zusammengehörigen Tabel-
lenblätter durch unterschiedliche Farben der 
Register (rot/Gefahr, blau/Schaden) gekenn-
zeichnet. 

Tab. 8: Relevante Kontrollebenen in den Tabellenblättern 
„Gefahr“ und „Schaden“. 

Fallgestaltung relevante Kontrollebenen

Gefahr KE-A KE-0 

Schaden KE-I KE-II 

 

Um die Handhabung zu vereinfachen, enthal-
ten die Tabellenblätter von ElKriBaG-x bereits 
Daten aus den Fallbeispielen im Kapitel 8.3, 
die der Anwender durch Eingabe eigener Da-
ten überschreiben kann. 

Tab. 9: Voreingestellte Daten in den Tabellenblättern von 
ElKriBaG-x 

Tabellenblatt voreingestellte Eingabedaten

Gefahr Fallbeispiel 1b 

KE-0 Fallbeispiel 1b 

KE-A Fallbeispiel 1b 

Schaden Fallbeispiel 3 

KE-I Fallbeispiel 3 

KE-II Fallbeispiel 3 

 

Daten in den gelb markierten Eingabefeldern 
können nach vorherigem Markieren mit dem 
Kopieren-Befehl kopiert und mit „Einfügen“ in 
andere Felder übernommen oder auch ge-
löscht werden. Zu beachten ist, dass dafür nur 
der Befehl „Inhalte einfügen“ (Werte) bzw. „In-
halte löschen“ verwendet werden sollte.  
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Abb. 48:  Aufbau der Arbeitsmappe ElKriBaG-x (aktives Tabellenblatt: Gefahr). 

 

Die Anwendung von ElKriBaG-x erfolgt nach 
dem Ablaufschema in Abbildung 49. 
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Abb. 49:  Ablaufschema für die Anwendung von ElKriBaG-x. 

 

8.6.3 Gefahr (FG-I) 

Das Tabellenblatt „Gefahr“ ist für Fallgestal-
tungen relevant, bei denen die Quelle in der 
ungesättigten Zone liegt (FG-I, s. Abb. 7 im 
Kap. 5.1) und noch keine durch die Quelle ver-
ursachte schädliche Veränderung der Grund-
wasserbeschaffenheit eingetreten ist, aber im 
Rahmen einer Sickerwasserprognose der Ver-
dacht auf eine schädliche Bodenveränderung 
aufgrund einer Überschreitung der Prüfwerte 
am Ort der Beurteilung festgestellt wurde.  

Das Tabellenblatt ist in vier Bereiche gegliedert 
(Abb. 50). Im oberen Teil können in den gelb 
markierten Feldern allgemeine Angaben zum 
Bearbeiter und zum Projekt eingegeben wer-
den. Das aktuelle Bearbeitungsdatum und die 
Versions-Nr. des Programmes werden automa-
tisch eingetragen. Für die Bewertung im Hin-
blick auf die Gefahrenschwelle und die Maß-
nahmenschwelle ist die Eingabe eines Schad-
stoffes und der zugehörigen GFS erforderlich. 
Die GFS können dem Tabellenblatt GFS ent-
nommen werden. Die Bewertung im Hinblick 
auf die Prüfkriterien „Gefahrenschwelle“ und 
„Maßnahmenschwelle“ erfolgt auf der Grundla-

ge der im Bereich „Kontrollebenen“ in den 
Spalten KE-A und KE-0 aufgeführten Prüfpa-
rameter. Diese werden in den Tabellenblättern 
der relevanten Kontrollebenen KE-A und KE-0 
aufgrund der dort einzugebenden Daten für die 
Stromröhren berechnet und automatisch über-
nommen. Falls die Tabellenblätter KE-A und 
KE-0 keine Angaben enthalten, wird als Anzahl 
der Stromröhren der Wert 0 und als Ergebnis 
der Bewertung „k. B.“ (keine Bewertung) aus-
gegeben. Für die Fallgestaltung „Gefahr“ ist die 
Definition von Stromröhren in der abstromigen 
KE-I nicht erforderlich, da die relevanten hyd-
rogeologischen Parameter der Anstromkon-
trollebene KE-A entnommen werden und für 
die KE-I als Mächtigkeit der Einmischzone 1 m 
bzw. der Wert der Aquifermächtigkeit (max. 
35 m) aus KE-A bereits festgelegt ist. Neben 
der Mächtigkeit der Einmischzone wird in der 
Spalte KE-I noch die aus der Einmischung des 
Sickerwassers in das Grundwasser resultie-
rende Konzentration im Grundwasser entspre-
chend der jeweils relevanten Einmischzonen-
mächtigkeit (1 m für Gefahrenschwelle, Aqui-
fermächtigkeit bzw. max. 35 m für Maßnah-
menschwelle) dargestellt. Überschreitet die re-
sultierende Konzentration im Grundwasser die 



71 

GFS wird der Wert in roter Schrift, bei Einhal-
tung oder Unterschreitung der GFS in grüner 
Schrift dargestellt. 

Das Ergebnis der Bewertung im Hinblick auf 
die Einhaltung der Prüfkriterien für die Gefah-

renschwelle bzw. die Maßnahmenschwelle 
wird durch farbkodierte Schrift dargestellt 
(ja/grün bei Einhaltung und nein/rot bei Über-
schreitung der Prüfkriterien bzw. schwarz, 
wenn keine Berechnung).  

 

Abb. 50:  Tabellenblatt „Gefahr“. 
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8.6.3.1 Kontrollebene 
Grundwasseroberfläche (KE-0) 

Die horizontale Kontrollebene KE-0 ist relevant 
für die Beurteilung von Schadstoffeinträgen 
durch Sickerwasser (s. Abb. 21 im Kap. 8.2). 
Sie entspricht dem bodenschutzrechtlichen Ort 
der Beurteilung (OdB). Um bei größeren Ein-
tragsflächen mit heterogenen Verhältnissen 
(z. B. Altablagerungen, Deponien, Halden) und 
zusammenhängender, aber unregelmäßiger 
Geometrie für die Gesamtfläche (Quellfläche) 
repräsentative Parameter zu erhalten, können 
Teilflächen in Form von horizontalen rechtecki-
gen Stromröhren betrachtet werden (Abb. 51).  

 

Abb. 51:  Abgrenzung von Teilflächen bei heterogenen 
Standorten. 

Die Gesamtfläche kann dabei in maximal 30 
rechteckförmige Teilflächen unterteilt werden. 
Da die Gesamtfläche eine beliebige Orientie-
rung relativ zum geografischen Koordinaten-
system (Himmelsrichtungen) und zur Grund-
wasserfließrichtung einnehmen kann und zur 
Berechnung des Einmischfaktors bzw. Stand-
ortfaktors (Gl. 15) die maximale Länge der Flä-
che parallel zur Grundwasserfließrichtung not-
wendig ist, ist eine zweischrittige Vorgehens-
weise erforderlich.  

Schritt 1 

Im ersten Schritt werden die flächenrepräsen-
tativen Parameter für die einzelnen Teilflächen 
ermittelt. Die Abgrenzung der rechteckförmigen 
Teilflächen erfolgt auf der Grundlage der Er-
gebnisse der Erkundung. Flächen mit nicht 
rechteckförmiger Geometrie müssen durch 
Rechtecke approximiert werden. Die Rechteck-
teilflächen werden durch die Koordinaten im 
benutzerdefinierten Koordinatensystem (x‘/y‘) 
von je zwei frei wählbaren diagonal gegenüber-
liegenden Eckpunkten (EP1 und EP2) eindeu-
tig definiert (Abb. 52). Das benutzerdefinierte 
Koordinatensystem (KSb) ist ein parallel zu 
den Rechteckseiten orientiertes Rechts-
Koordinatensystem (x-Achse nach rechts, y-
Achse nach oben) mit frei wählbarem Ur-
sprung.  

Den einzelnen Teilflächen werden anschlie-
ßend die für die Fläche als repräsentativ abge-
schätzten Parameter Sickerwasserrate (SWR) 
und Stoffkonzentration im Sickerwasser am Ort 
der Beurteilung (csi(OdB)) zugeordnet. Es wird 
empfohlen, grundsätzlich eine Skizze entspre-
chend Abbildung 52 anzufertigen. Die Koordi-
naten der Eckpunkte der Teilflächen und die 
Parameter sind in die gelben Zellen des Tabel-
lenblattes KE-0 (obere Hälfte) einzugeben 
(Abb. 53). 
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Abb. 52:  Definition der Kontrollebene KE-0: Schritt 1 – Ermittlung der flächenrepräsentativen Parameter. 
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Abb. 53:  Definition der Kontrollebene KE-0: Eingabeparameter für Schritt 1 – Ermittlung der flächenrepräsentativen  
Parameter 

 

Schritt 2 

Im zweiten Schritt wird die maximale Länge der 
Fläche parallel zur Grundwasserfließrichtung 
ermittelt. Dafür werden die Koordinaten aller 
äußeren Eckpunkte der Gesamtfläche, bezo-
gen auf das geographische Koordinatensystem 
des Lageplanes und der Winkel (Drehwinkel), 
um den das benutzerdefinierte Koordinaten-
system (KSb) relativ zum geographischen Ko-
ordinatensystem (KSg) gedreht ist, benötigt 
(Abb. 54). Der Drehwinkel wird von O über N 
(entgegen dem Uhrzeigersinn) positiv gezählt 
(in Abb. 54 ist der Drehwinkel daher negativ: 
-22,5°). Es wird empfohlen, grundsätzlich eine 

Skizze entsprechend Abbildung 54 anzuferti-
gen. Die Koordinaten aller Ecken der Gesamt-
fläche sowie der Drehwinkel werden in die gel-
ben Zellen der unteren Hälfte des Tabellenblat-
tes KE-0 eingegeben (Abb. 55). Die Grund-
wasserfließrichtung kann durch Anklicken des 
entsprechenden Feldes und Auswahl (auf 
rechts daneben liegenden Pfeil klicken) der 
entsprechenden Richtung eingestellt werden. 
Die Länge parallel zur Grundwasserfließrich-
tung wird dann im entsprechenden Ausgabe-
feld angezeigt. Die Breite senkrecht zur Grund-
wasserfließrichtung wird als äquivalente Breite 
(Gesamtfläche, dividiert durch die Länge paral-
lel zur Grundwasserfließrichtung) berechnet. 
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Abb. 54:  Definition der Kontrollebene KE-0: Schritt 2 – Ermittlung der Länge parallel zur Grundwasserfließrichtung 

 

Abb. 55:  Definition der Kontrollebene KE-0: Eingabeparameter für Schritt 2 – Ermittlung der Länge parallel zur Grund-
wasserfließrichtung 
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8.6.3.2 Kontrollebene Anstrom (KE-A) 

Die Anstromkontrollebene KE-A dient zur Fest-
legung der hydrogeologischen Parameter des 
Grundwasserleiters (Aquifermächtigkeit, An-
stromkonzentration und Filtergeschwindigkeit), 
die zur Beschreibung des Einmischprozesses 
des Sickerwassers in das Grundwasser benö-
tigt werden. Die Anstromkontrollebene sollte 
daher so definiert werden (Messstellenanord-
nung), dass eine repräsentative Ermittlung die-
ser Parameter bezogen auf den relevanten 
Anstromquerschnitt der Quellfläche (Breite der 
gesamten Quellfläche senkrecht zur Grund-
wasserfließrichtung) möglich ist (Abb. 56). Die 
Breite senkrecht zur Grundwasserfließrichtung 
kann dem Tabellenblatt KE-0 (Abb. 55) ent-
nommen werden.  

 

Abb. 56:  Lage der Anstromkontrollebene KE-A. 

Sofern erforderlich, kann die Kontrollebene 
analog zu den Kontrollebenen I und II in bis zu 
30 rechteckige Stromröhren unterteilt werden, 
um durchflussproportional gemittelte Parame-
ter zu ermitteln.  

Die rechteckförmigen Stromröhren werden 
durch die Koordinaten (y/z) von je zwei frei 
wählbaren diagonal gegenüberliegenden Eck-
punkten (EP1 und EP2) eindeutig definiert 
(Abb. 57). Die y-Achse ist horizontal und senk-
recht zur Grundwasserfließrichtung orientiert, 

die z-Achse ist vertikal (Die x-Achse ist immer 
parallel zur Grundwasserfließrichtung orien-
tiert.). Der Ursprung des Koordinatensystems 
kann frei gewählt werden. Es wird empfohlen, 
den Nullpunkt der z-Achse in die Grundwas-
seroberfläche zu legen und die z-Koordinate 
positiv nach unten zu zählen. Den einzelnen 
Stromröhren sind entsprechend dem Ergebnis 
der Erkundung die repräsentativen hydrogeo-
logischen Parameter kf-Wert, hydraulisches 
Gefälle und die Konzentration zuzuordnen. Es 
wird empfohlen, grundsätzlich eine Skizze ent-
sprechend Abbildung 57 anzufertigen. 

 

Abb. 57:  Beispiel für die Konstruktion einer 
Anstromkontrollebene KE-A. 

Der Aufbau des Tabellenblattes KE-A ist ana-
log zu den Tabellenblättern der Abstromkon-
trollebenen KE-I und KE-II (s. Kap. 8.6.4.1). 
Die Koordinaten der Eckpunkte der Stromröh-
ren sowie die für die jeweilige Stromröhre re-
präsentativen hydrogeologischen Parameter 
kf-Wert, hydraulisches Gefälle und Stoffkon-
zentration sind in die gelb markierten Felder 
des Tabellenblattes einzugeben (Abb. 58). Die 
Mächtigkeit der einzelnen Stromröhre ergibt 
sich aus den eingegebenen z-Koordinaten der 
Eckpunkte. Die mittlere Mächtigkeit der Kont-
rollebene wird aus der Gesamtfläche und der 
Gesamtbreite errechnet. 
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Abb. 58:  Eingabeparameter für die Anstromkontrollebene KE-A entsprechend Abbildung 57. 
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8.6.4 Schaden (FG-II) 

Das Tabellenblatt „Schaden“ ist für Fälle rele-
vant, in denen bereits eine durch eine Quelle in 
der ungesättigten oder gesättigten Zone verur-
sachte Veränderung der Grundwasserbeschaf-
fenheit eingetreten ist (FG-IIa/IIb entsprechend 
Abb. 9 im Kap. 5.1.2).  

Der Aufbau des Tabellenblattes ist analog zum 
Tabellenblatt „Gefahr“ in vier Bereiche geglie-
dert (Abb. 59) und kann exemplarisch dem 
Fallbeispiel 3 im Kapitel 8.3.3 entnommen 
werden. Im oberen Teil können in den gelb 
markierten Feldern allgemeine Angaben zum 
Bearbeiter und zum Projekt eingegeben wer-
den. Für die Bewertung im Hinblick auf die Ge-
fahrenschwelle und die Maßnahmenschwelle 
ist die Eingabe eines Schadstoffes und der 
entsprechenden GFS erforderlich. Die GFS 
können dem Tabellenblatt GFS entnommen 
werden.  

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der 
im Bereich „Kontrollebenen“ in den Spalten 
KE-I und KE-II berechneten Prüfparameter. 
Diese werden in den Tabellenblättern der rele-
vanten Kontrollebenen KE-I und KE-II aufgrund 
der dort einzugebenden Daten für die Strom-
röhren berechnet und automatisch übernom-
men. Falls die Tabellenblätter KE-I und KE-II 
keine Angaben enthalten, wird als Anzahl der 
Stromröhren der Wert 0 und als Ergebnis der 
Bewertung „k. B.“ (keine Bewertung) ausgege-
ben. Überschreitet die mittlere Schadstoffkon-
zentration im Grundwasser in der KE-I oder 
KE-II die GFS, wird der Wert in roter Schrift, 
bei Einhaltung oder Unterschreitung der GFS 
in grüner Schrift dargestellt.  

Das Ergebnis der Bewertung im Hinblick auf 
die Einhaltung der Prüfkriterien für die Scha-
densschwelle bzw. die Maßnahmenschwelle 
wird durch farbkodierte Schrift dargestellt 
(ja/grün bei Einhaltung und nein/rot bei Über-
schreitung der Prüfkriterien bzw. schwarz, 
wenn keine Berechnung).  
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Abb. 59:  Tabellenblatt „Schaden“ (entspricht Fallbeispiel 3 im Kap. 8.3.4). 
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8.6.4.1 Kontrollebenen Abstrom 
(KE-I/KE-II) 

Die Kontrollebene KE-I ist relevant für die Be-
urteilung des Schadstoffaustrages im Grund-
wasser unmittelbar abstromseitig einer Quelle. 
Dies entspricht der Vorgehensweise im Regel-
fall. Im Ausnahmefall kann zur Beurteilung die 
Kontrollebene KE-II an der abstromseitigen 
Grundstücksgrenze herangezogen werden (s. 
Kap. 5.2.2). 

Die Tabellenblätter KE-I und KE-II sind analog 
zum Tabellenblatt KE-A (s. 8.6.3.2) aufgebaut. 
Der relevante Abstromquerschnitt der Kontroll-
ebenen kann entsprechend der Sondierungs- 
bzw. Messstellenkonfiguration in maximal 30 
rechteckförmige Stromröhren unterteilt werden.  

Die rechteckförmigen Stromröhren werden 
durch die Koordinaten (y/z) von je zwei frei 
wählbaren diagonal gegenüberliegenden Eck-
punkten (EP1 und EP2) eindeutig definiert 
(Abb. 60). Die y-Achse ist horizontal und senk-
recht zur Grundwasserfließrichtung orientiert, 
die z-Achse ist vertikal (Die x-Achse ist immer 
parallel zur Grundwasserfließrichtung orien-
tiert.). Der Ursprung des Koordinatensystems 

kann frei gewählt werden. Es wird empfohlen, 
den Nullpunkt der z-Achse in die Grundwas-
seroberfläche zu legen und die z-Koordinate 
positiv nach unten zu zählen. Den einzelnen 
Stromröhren sind entsprechend dem Ergebnis 
der Erkundung die repräsentativen hydrogeo-
logischen Parameter kf-Wert, hydraulisches 
Gefälle und die Konzentration zuzuordnen. Es 
wird empfohlen, grundsätzlich eine Skizze ent-
sprechend Abbildung 60 anzufertigen. 

Der Aufbau der Tabellenblätter KE-I/KE-II ist 
analog zum Tabellenblatt KE-A für die An-
stromkontrollebene (s. Kap. 8.6.4.1). Die Koor-
dinaten der Eckpunkte der Stromröhren sowie 
die für die jeweilige Stromröhre repräsentativen 
hydrogeologischen Parameter kf-Wert, hydrau-
lisches Gefälle und Stoffkonzentration sind in 
die gelb markierten Felder des Tabellenblattes 
einzugeben (Abb. 61). Die Mächtigkeit der ein-
zelnen Stromröhre ergibt sich aus den einge-
gebenen z-Koordinaten der Eckpunkte. Die 
mittlere Mächtigkeit der Kontrollebene wird aus 
der Gesamtfläche und der Gesamtbreite er-
rechnet. Für die Berechnung der mittleren 
Konzentration in der Kontrollebene wird die 
mittlere Mächtigkeit maximal jedoch 35 m ver-
wendet. 

 

Abb. 60:  Stromröhrenmodell (KE-II) für das Fallbeispiel 3. 
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Abb. 61:  Eingabeparameter für die KE-II (entspricht Fallbeispiel 3). 
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